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Neue Schlacht in Standern.
L̂uf den Inseln bei Mga über 20 000 Gefangene. — Bisher fast 7 Millionen Tonnen versenkt.
Die öffentliche Meinung in England über

die zukünftige deutsche UolomalpoliM.
Von Carl Peters.

Dr . Carl Pcwrs , der Schövier des deutschen
Kolonialreichs und hervorragende Kenner Eng-
lands , aus dessen Feder wir schon so manchen wert-
vollen Beitraa veröffentlichen konnten, weilt augen-
vllcktlch wieder in Wiesbaden, um dessen Kurmittcl
zu benutzen. »

ES erscheint mir von Interesse , der OeffentliHkeit
Deutschlands zwei Aufsätze im Seotemberheft des „Con¬
temporary Review " zugänglich zu machen, dje m ibrec Trag¬
weite von unserer Presse bislang nicht genüaend beachtet
worben sind, « je sind in gewissem Sinne von allgemeiner
Bedeutung , nicht sowohl durch ihren positiven Inhalt , als
durch die in ihnen bekundete britische Gesinnung gegen
Deutschland , die ivesentiich verschieden ist von derjenigen,
die wir aus Aeußerungen während der ersten drei KciegL-
jahre von London her zu vernehmen gewohnt waren-

Jn dem ersten Aufsatz ergreift Sir Harry John-
st o n das Wort . Iohnston ist der eigentliche Macker in der
britischen Kolonialpolitik . Insbesondere ist er der Afri¬
kaner — das Orakel der City von London und der Wort¬
führer der Mittelklassen in allen zentralafrikanischen Fra¬
gen , Iu Anfang des Krieges war er einer von denjenigen,
die am lautesten nach der Zerschmetterung des Deutschen
Reiches und der Aufteilung unserer sämtlichen Kolonien
schrien. Heute finit zwar auch er immer noch die Rückgabe
^eutsch -Südwestasrikas sowie Samoas und Kiaiitschans an
Deutschland iür unmöglich , aber eine »tückerstattung der
übrigen deutschen Kolonien lDeutsch-Osiasrika . Kameruns.
Togos ) für erwägenswert . Höchstens, daß Großbritannien
- ' m Intereffe der Eingeborenen " dem Deutschen Reiche El-
m =jt | tinäeit und die Kolonien , der vsterrcichisch-unaa rischen
Monarchie den Trentjno und Triest , der Türkei Palästina
und Mesopotamien abkaufte.

Der Verfasser des zweiten Aufsatzes, William Har-
bnst Daws  on , siebt in der Frage der deutschen Kolonien
eine rein deiitfch-cnglischc Angcsegenheit , „Es liege im Jn-
leresse Großbritanniens , baß Deutschland ermutigt , ja un¬
terstützt werde , zu kolonisieren und sich einen richtigen „Platz
an der Lonne " zu vecschaffen." Das deutsche Verlangen
nach Kolonialbesitz sei verständlich . Wer englisches Billig-
keitsgefühl besitze, könne nicht umhin , mit einer aroßen Na-
„ ss Mitgefühl zu hegen, die infolge politischer Uneinigkeit
und ^.hnmacht die großen Gelegenheiten zur Ausbreitung
verpaßte , die sich anderen und kleineren Ländern früher bo-
mn. Genau so pflegten weitblickende Staatsmänner an der
n , I «or *“ schlußfolgern - Ick habe selbst derartige

n8e? mi* 'Maßgebenden Politikern häufig gehabt,
^Leutschland jetzt seine Kolonien vorcntbalten ". so endet
-L>awwn ^ „würde — so groß Englands Kroll auch sein möge
— eine kleinliche Tat der Wiederoeraeltuna sein. Dagegen
"urde eme Politik der Versöhnung sich reichlich bezahlt
machen. Die Rückgabe von Dentsch-Tüowcstgfrika ist »atür-

,>" ioenkbar . Im übrigen müßten auch die notwendigen
Berichtigungen Gegenstand von Verhandlungen und der
Gedanke eines Austausches und Ausgleiches nickit ans dem

verloren werden, " Dies deckt sich mit meinem Vor-
,te  Kolonien aus ^utauscken, NM ein

großes oeut'ches Mittelasrika -chafien. lSiehe Sierzü mein
Buch „Zum Weltkrieg " . S . 231—286).

lokchen Verhandlungen würde es sich nach Dawson
emptehlen . „Frankreich . Belgien und Portugal zur Mitwir¬
kung einzuladen h Das meine ick auch. — um so mehr , als
^ ." ster Linie der Kongostaat , Uganda und Britisch -Ost-
a )r,ka in Frage kommen. Zur Bedingung für die Wieder-

Teils seiner Kolonien sollte Dcutsch-
L?" "J . 1E. ..*l6,®ft" un 8 '' einer gegenwärtigen Verfassung und
Sn P ^k' lamentsherrschaft gemacht werden!

o wünscht der Engbänder Dawson ! Was die Engländer
’$** *'.# « Angelegenheit angeht und weshalb sie sich

« „ Äaupt für diese Fragen interesiier «n. versiebt man nicht.
Endlich empfiehlt Dawson noch ein Abkommen, dem zufolge

w Kolonien weder unmittelbar noch mittelbar in zukünftige
weißen Mächten verwickelt werde » sollen.

'* ?>eser Forderung kann jeder nüchtern denkende
-r-eutiche ernver,tand «n iefn.
- - Landsleute daraus Hinweisen , wie klua

Bolkerkampfen , wie dem geg-enwärtigen . isi, von vorn-
1^ ? Erfort den Mund nur recht weit aufzur -ißcn

Wiederholen bestimmter Forderungen und
dhraien wie z. B- „man handie im Interesse der

Eingeborenen oder „des deutschen Vokk-s selbst" bringt
man es ichliesilich fertig , den Feind in der Presse in Sic De-
•5 ” -!U drangen und sich eine gewisse Bevormundung

vnzumgßen . Dadurch hakt man die eigene Partei
wuch und erniedrigt die feindliche in den Augen der qcdan-
enioien Mitwelt allmählich zur Nolle eines Menschen, der

nw f„r seine Handlungsweise moralisch entschuldigen zu
. u,'en  alaubt , Tie Engländer haben konseauent in diesem
«anzen Krieg« so gehandelt , und ich bin fest überzeugt , daß
o>es eines der Mittel war . mit denen sie einen Staat nach
vem andern gegen uns auf 'die Beine gebcachi ww n . -hin¬

durch schaffen sie auch jene geistige Atmosphäre, durch welche
der Gegner von vornherein zur Nachgiebigkeit für künftig«
Verhandlungen xurechtgeknetet wird . Tas alte Albion an
der Spitze der moralischen Weltordnung ! Das ist die Auf¬
gabe . welche die Londoner Prcflc und die englischen Volks¬
redner zu lösen haben. Zu ibrem Handwerkszeug gehören
auch Aufsätze, wie die hier gekennzeichneten.

Das Ergebnis der Cauchboottneges:
Im September 672 OVO Tonnen . - Bisher im

Ganzen 6975OOO Tonnen.
Berlin.  22 . Oft . (Amtlich.)

Durch kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte sind im
Monat September insaesamt 872M Brnttoreaiftertonnc,,
des kür unsere Feinde nutzbaren Handclssckiffsraums ver¬
senkt worden . Damit erhöhen sich die bisherigen Erkeln « des
uneinaofchränktc « Untericebootskrieaes aut 6 975 000 Rrutto»
registertonneu . Der Chef des Admiralftabes der Marine.

-k-
Sechsbundertzweiundsiebzigtausenü Tonne » — eine büöjche

Zahl und doch: verwöhnte Leute und Mtctzmacher fragen
stöhnend : Mehr nicht?

Nun , man darf zufrieden sein, cs sind immer nvch 72 OOO
Tonnen mehr , als oer Admiralstab zu Beginn des verschärf¬
ten U-Bvotkrieges sich die Höchstgrenze einer monatlichen
DurchschnittSvcrsenkunq gedacht hatte . Wer nachdenkt, wird
sich sagen müssen, daß die ungeheuren Ziffern der monatli¬
chen Versenkungen die verkchrsfähigc Tonnaae «tnschränken
mußten , entweder durch Vernichtuna oder Zurückhaltung
in sicheren Häfen , Ist aber die fahrende Tonnage geringer,
so muß naturgemäß auch die Zahl der vcneukten Tonnage
sinken. So war es im September wieder , welcher Monat di«
Gewässer um England und namentlich die sonst so belebte
Nordsee i» erstaunlicher Verödung sah. Im Oktober bat die
feindliche Schiffahrt wieder stärker eingesetzt, und alsbald
schnellt die B«rsenkungsziffer auch wieder — wie uns die
täglichen Meldungen des Admiralsiabs zeigen — in die
Höhe. Tie Kurve der Versenkungen wird dauernd schwan¬
ken: es kommt ia auch nicht auf Rekordleistungen unserer
U -Boote an , wndcrn darauf , daß die feindliche Handelsflotte
und die im Dienste der feindlichen Länder fnhrenden sonsti¬
gen Schiffe von der See ferngehnltcn und so dem Verkehr
entzogen werden . Im September war dies oifenbar in ho¬
hem Maße der Fall , wodurch die Not an Nahrungsmitteln
und Rohmaterialien bei unseren Feinden sichtbar gestiegen
ist. Der Versenkungskrieg gegen die tür feindliche Rechnung
fahrenden Handelsschiffe geht unbeirrt seinen Weg weiter,
und dieser Weg führt zum Ziele!

*

Amsterdam,  22 . Okt , lWolfs -Tel .)
Fünf niederländische Dampfer,  die in einem

Geleitzua nach England hätten fahren sollen, um Kohlen z»
holen , sind wegen der Versenkung des Dampfers ..Vark-
havcn " wieder in den Hasen zurückaekehrt.

Zur Versenkung-es Ge?eltzuqer.
London.  22 . Okt, sPrivat -Te !.. zb.)

Die Admiralität teilt mit . dasi bei der Bericnknna des
ena-liichen Geleit » ,aes in der Nordsee insgesamt I3ö Offi¬
ziere und Mannschastcn der Kriegsmarine umkamen.

Die Versenkung der englischen Monitors.
Berlin.  22 . Okt. fAmtlich.)

Der ,n der Nackt zu « 18. Oktober bei Dünkirchen -Reede
torpedierte englische Monitor  ist . wie aus später cin-
laiiscnden Meldungen der beteiligten Strcitkrästc bervor-
qebt . dnrch den Angriff unserer Torpedoboote zum Sinken
aebracht worden.

ll-Vooterfolne im §chwarzen Meer.
K o n sta n t i n o pe l . 22. Okt , lWolff -Tel .)

Amtlicher Bericht vom 21. Oktober . Eines unserer Un¬
terseeboote versenkte im östlichen SchwarzenMecr einen mit
Munition beladenen rusiischeu  Dampfer von 306 Tonnen,
einen Segler von 100 Tonnen und beschoß den russischen
Küsicnort Suapse.

Deutsche Vaterlands-Partei.
Eine ialkche Mclbnna.

Berlin.  22 . Okt. sPrivat -Tel „ äö.)
Nach Zeitungsnachrichten soll der Kultusminister an die

nnchaeordneten Behörden seines Ressorts einen Erlaß über
das Verhalten der Beamten gegenüber der Deutschen Vater-
landsvartei gerichtet haben oder weiteracaeben haben . Wie
wir von zuständiger Stelle erfahren , ist diese Mitteiluna un-
zutreffend

Abendbericht der Großen Hauptquartiers
Rerli «. 22 . Okt . lAmtlich ) .

Frühanarisie in Flandern  sind bis auf geringm C)e
läudcgewinn deö Feindes bei Veldhoek lnvrdlich von Lange,
uiarck) gescheitert. Auch an der Straße Menin —Aper « brach
ein starker englischer Angriff völlig zusammen,

Nördsich von Soissons  bat sich die Artillericschlacht
nach vorhergehendem Nachlassen am Morgen wieder zur
vollen Höhe gesteigert.

Die Gesamtbeutc ans Oesel. Moon und Daaö belänit sich
auf mehr als 20OOO Gefangene und über 100 Geschütze sowie
zahlreiches Kriegsmaterial.

Kuifischrr Bericht über die Aufgabe der
Gstfeemeln.

P e t cr s b n r a , 22. Okt. lWolsi -Tel . )
Der Admiralsiab meldet unter dem 19. Oktober über die

gesamte Lage im Gebiet der Ostsceinseln : Die Inseln Oesel,
Moon und Gerintbi sind endgültig in der Gewalt des Fein¬
des . Auf der Insel Daaö trug sich eine besondere Kainvi-
hanöluna zu. Infolge der Lage Her Dinge am Moonsunb
wurde es für erforderlich gefunden , den Stützpunkt unserer,
diese Gegend verteidige:nden Seestreitkräite nach dem Ein-

.gang des Fin,nischen Meerbusens  zu verlegen,
Es gelang uns , in vollkommener Ordnung , ohne Verlust
unsere Hauptstreitkräste und auch die ganze seetechnische Ein»
richtuna am Mooni 'und zu entfernen.

Eines der der baltischen Flotte zuaeteilten enal ticken
Unterseeboote  feuerte sofort zwei Torvc -dvs auf das
an der Spitze des Geschwaders sahrcndc E)roßkamvs 'cbisf ad.
ohne den Erfolg feststellen zu können . Deutlich aber wurde
die Detonation von der Ervlosion eines Torvedvs gehört.
Das Unterseeboot versenkte später ein feindliches Trans,
portschiff.

Amtlicher österr.-mg. Tagesbericht.
Wien.  22 . Okt , lWolfs-Tel .)

Amtlich wird verlautbart:
Oesilichrr Kriegsschauplatz.

Keine Ereianisie.
Italienischer Kriegsschauplatz.

Beiderieits -er Rvillc -Paßstranc , im Vcleariuotal » «&
im Marmolataaebiet lebte die Gcsechtstätigkeit ani . Am
M o nte ^ Si  c s aclana die Spre nauna eines feind»
licken Stützpunktes.  Gleichzeitig im Cordevolotal an»
greifende Stositrnvvs drangen bis in die zweite keind-
licke Linie  vor . süatcn dem Gegner schwere blntiae Wer»
lnste z« und kehrten mit einigen Gesanaenen wieder in ihre
AnLaanasstellnna zurück.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Am westlichen Skumbinker von österreichiich-ungariscsicii

und dezstschen Truppe « acfiihrte Anar -fsc brachten «ns in
den Besitz einiger sranzösiicker Stellungen.

Der Cbcs des Gencralsiabcs.

Eresgmffr zur§ee.
Am 18. Oktober nntervabmcn Teile »nsercr leichte»

Seestreitkräfte unter der Fnhrnng des Kreuzers ..Helao>
l a » d" zur Störung dir gegnerischen Transporte einen Bor»
stosi in öic Tüdadria . in dessen Rerlans kein feindlickes Scksss
gesichtet wurde , obwohl sich unsere Flottille längere Zeit ia
der Nähe der italienische « Küste anshielt.

Angriffe feindlicher Flieger »nd eines Untersee¬
bootes gegen ankere Einbeite « am 18. Oktober moracns
bliebe « wirknngslos . Ei» italienisches Flnazeuq wurde in
Brand geschossen nnd zerschellte.

Unsere Fliegertrnvvcn belegten « eit in Südwest nud
ausicr Sicht unserer Schiss« ers.-hienenc , überlegene ita»
lieniscke Secsireitkrüste  mit Bomben wobei ein
italienischer  Zier störer  durck eine dicht bei ihm ein»
schlagende Bombe ausckrincnd beschädigt wurde . Unsere See-
streitkräsic nnd Flieger sind vollzählig nnd nnbeschädiar
zurückackehrt. _ Lnstkammando.

Zeisidücher Zlüger im Sereiche des 18. A.-rr.
Frankfurt,  22 . Okt. lWolff -Tel .)

Heute früh gegen 12 Uhr er 'chicn ein feindlicher Flieger
im Korpsbeceich. Er erhielt einicze Schuß Sperrfeuer und
verschwand, ohne Bomben avgcworfen zu haben , nach Westen.

Dar widrige EeschiS der Luftschiffe.
P a r i s , 22. Okt. lWolff -Tel .)

Nach dem „Temps " perjirt en  sich die Zeppeline im
Nebel und befanden sich infolge des nach Südosten gehenden
Dindes . nachdem sie ihre Betriebs st off « zweifellos
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verbraucht hatten, über Frankreich. Bemerkenswerter
Weijc führten üic nicdergegangenen Zertpelinc k̂e i n e
Bomben  mit sich, kamen also nicht, um französische Städte
anzugrcifcn. Ihr Lprcngstvssvorrat war also schon über
England erschöpft worben.

Bourbon les Bai  ns , 21. Okt. lWolff-Tel .)
Gestern vormittag um 8 Uhr verfolgten Jagdflugzeuge

,wei Luftschiffe, die über den Ort flogen. Der eine, „L. 49"
wurde getroffen und ging auf der Gemarkung Tergueux
nieder zwischen dex sogenannten Annoce-Müblc und dem
Schloßgut. drei Kilometer von Bourbon. Die Bordcrgondcl
fiel in die Tiefe, der Rest der Luftschiffes blieb in den Bäu¬
men am Ufer des Wassers hängen. Die Hülle batte mehrere
Löcher. Die Mannschaft des Luftschiffes, die mit Hilfe meh¬
rerer Landleute berunterkamen und aus 19 Mann , darunter
drei Offizieren bestand, konnte das Luftschiff insolac des tat - ,
kräftigen Auftretens von drei auf der Jagd befindlichen Bür¬
gern nicht verbrennen und wurde durch die Gendarmerie
nach Bourgognc gebracht.

Paris,  22. Okt. lWolff-Tel .)
Meldung der Agence Havas: Die bisher cingegangcnen

Meldungen lassen annehmen, dass cs sich um von England
gekommene Luftschifie handelt, die das französische Gebiet
überflogen. Das von Anfang an durch Nc'bel erschwerte
Unternehmen dehnte sich,über einen groben Teil Englands
»ns, nahm aber ein übles Ende. Bei Tagesanbruch waren
noch acht Luftschiffe über Frankreich, wovon drei noch eini-
zermahen zusammengeblieben waren. Sie versuchten, unsere
Linien zwischen Luncville und Baccarat zu überfliegen.
Einer von ihnen' wurde in der Umgebung von St . Clemeut
durch die 174. Luftabwehrgruppcabgesch offen. Die beiden
ruderen konnten entkommen, wurden aber durch vier unserer
Flugzeugführer von den Luftgeschwadern 77. 89 und 91 an¬
gegriffen, die eines von ihnen in Mg Meter Höhe erreichten
und auf Schußweite angriffen. jedoch durch Erschöpfung ihrer
Munition zur Ausgabe ihres Kampfes gezwungen waren und,
mt Nebel verirrt , aus freiem Felde landen mufften. Alle an¬
deren Luftschiffe über unserem Gebiet wurden von unseren
Fliegern angegriffen, gebebt und abaeschossen und soweit
kampfunfähig gemacht, daß sie landen mufften. Ein sechstes
Luftschiff wurde am 29. Oktober um 4 Ulir nachmittags von
dem FliegerkoinmandoFrcjus gesichtet. Eine Kamvfstaffel
stieg zur Verfolgung auf, verlor es aber gegen 5 Uhr aus
den Augen, als es nach der bohen See zog. Die Deutschen
verloren demnach am 29. Oktober anscheinend sechs Luft¬
schiffe. Wir verweisen auf den amtlichen deutschen Bericht,
<ach dem vier Luftschiffe verlvren sind).

ZLaLtnachricktM.
Wiesbaden. 23. Oktober.

j | | Rriegsereignisie vor einem Zähre . HD
23. Oktober.

Große « ommcfchlacht und Kämpfe bei Verdun : Durckbrnchs-
»erfnL vereitelt. — Predeal den Rumäne« entriffen: Mcd-

gidia «nd Raiooa aenommc«.
.In einem glänzenden Siege der deutschen Truvven ae-

staltcten sich an diesem Taae die anüaltcndcn. und nachüal-
trgen Känwfe gegen die energischen Turchbruchsversuchedes
Feindes. Bon Le Sars b-is Sailln fluteten die stürmenden
Massen der Engländer heran, immer wieder an der -eisernen
Front der Verteidiger zusawmenbrechend: am Abend laaen
die Toten reihenweise übereinander vor den deutschen Li¬
nien. Unterstützt ' wurde der englische Maffenanarifs von
starken französinen Vorstößen bei Verdun, die non deutscher
Artillerie niedergehalten wurden. — Das südlich von Kron¬
stadt gelegene Predeal wurde in erbittertem Kamvse von
österreichischen und deutschen Truvven vollständig genom¬
men. besetzt und vom Feinde gesäubert: ein aroffer Test der
Stadt lag nach dem Kampfe in Trümmern . Die Armee
Mackensen erreichte in scharfer Bcrsolauna des Gegners die
Gegend von Caramurat, es wurden Medaidia und Raiova
nach heftiaem̂ Kampfe genommen und 7999 Gefangene nt den
kotzten drei Tagen gemacht: die zu Hilfe kommenden Nuffen
wurden in den Zusammenbruch mit hincingcrisien.

Deutsche Vaterlands-Partei.
Di« Entwicklung des Landesvereins Nassau der deutschen

Vaterlandspartei ist in erfreulichem Borwärtsstreben be¬
griffen . Neue Ortsgruppen sind gebildet in Scinennahn
(Vorsitzender Herr Lehrer Borbachs . Battenberg
(Herr Plärrer Schmidts,  ferner in Bottenhorn , Wommels-
hausen, Hartenrod und Glaoenbaa, (Herr Dr. mcd. Hanns.

wenn die k-eimat ruft!
Roman von Ho r st B od em e r.

(Nachdruck verboten.)
Erstes Kapitel.

Das letzte Rennen des Jahres 1994 wurde in Karlsüorst
gelaufen. Graue Wolken zogen am Himmel bin. welke Blät¬
ter wirbcstcn durch die Lust.

Den Arm auf -den Hais seines Pferdes gelegt, stand der
Oberleutnant Hans Grünwald mit zniammenaeknisfenen
Livven am Sattelvlatz und starrte vor sich hin- Kein Mensch
kümmerte sich um ihn. Das „Ultimatum" hatte ein starkes
Feld am Start versammelt, alte Kämpen au? dem grünen
Rasen, der Totalisator würde für den Sieger eine an¬
ständige Quote auszaülen: fünf oder sechs Pierde batten
Aussicht, den namhasten Geldpreis zu gewinnen, da waren
die Wettenden unruhig geworden. Die Augen des Offiziers
blickten einmal hinüber nach den Barrieren , hinauf nach den
Tribünen : die Mundwinkel zuckten, die rechte Hand kramvste
lich in die Mähne des Fuchses. Nun war also Sviel und
Tanz vorbei, nicht nur für dieses Jahr , sondern für ihn tür
immer ! ^Das kleine Rennen vorhin batte er mit seinembraven Fuchse geglaubt sicher gewinnen zu können: bock
hatte er daher bei drei Buchmachern gewettet, der Sieg hätte
ihn über den Winter gebracht. Was water kam. hätte sich ia
gefunden! Gerade, als er das Hotel verlaffen batte, um nack>
Karlshorst binauszufahren. war ihm ein Telearamm seines
Kommandeurs gebracht worden, in dem er ausaefordert
wurde , sofort in die Garnison zurückzukehren. Der Grund
«vor klar : sein Hauptgläubiger batte dem Kommandeur mir-
geteilt , daß der Oberleutnant Grünwald Wechsel im Betrage
von sechsrauiend Mark nicht einaelöst habe. Und da war er
ins Rennen aeaanaen. und war reaclrecht aeschlaaen morden.
Ein Wunder war cs wirklich nicht! Seit einem Bierteliahr
lebte er in Hangen und Bannen. Die aroffe Erbschaft von
fast zweihunöerttauiend Mark, die ihm am Taae seiner
Mündigtcitscrkläruna ausgczahlt worden war — schon früh
batte er seine Eltern verloren —. war verbraucht bis aui den
letzten Rest. Seine Pferöeliebhaberci verirblana Unsummen,
und als er merkte, wie es bergab ging. batte er auch noch
anaesanaen zu spielen, mit einem Pech, als habe die aanze

WkeSbareiter flettitttg
In Frankfurt  wurde gestern abend eine Ortsgruppe be¬
gründet . Bei der Geschäftsstelle des LandeSvcrcinS Nassau
lHauptichristleiter Bernhard Grothus in Wiesraden ) laufen
auch täglich zahlreiche Neumeldungen von Einzelpersonen
aus ganz Nassau ein. _ ___ _

„Der deutsche Friede" — über dieses Thema wird Herr
General d. I . von Liebert  am Donnerstag , 28. Oktober,
im Festsaal der Bartburg  lSckwakbacherstraße) spre¬
chen. Der Eintritt ist für Männer und Frauen frei. Eine
beschränkte Anzahl von Plätzen ist Vorbehalte», für die Ein¬
trittskarten zum Preise von l Mark im Reisebüro von Born
und Schottenfeks. Kaiser Kriedrichplatz3, zu habe» sind.

Wahl der Kohlenlieseranten. Der Magistrat gibt be¬
kannt , daß bei der Waül der Koblenliefcrauten für die heute
beginnende Brcunstoffkarten-Ausgabe die Firma Ludwig
Inn g, Bismarkring, nicht in Betracht kommt, da diese
und Schottenfcls, Kaiser Friedcichplatz3, zu haben sind,
bat.

Ein Zusammenstoß zweier Straßeubahnwaaen ereignete
sich am Samstag Abend aui der Schiersteiner Linie. Als der
um VA  Uhr vom Rhcinufcr in Biebrich abachcnde Zua ffckr
etwa zweihundert Mxter vor dem „Tivoli" in Schierstein
bestand, fuhr er auf einen Geaenzua auf, der dort hielt.
Die beiden Wagen fuhren mit den Plattformen ineinander,
wobei der Wagenführer eingeklemmt  wurde und
erst mit Mühe befreit werden konnte. Fast keine Fenster¬
scheibe blieb ganz und die Scherben bagclten aus die zahl¬
reichen Fahrgäste, von denen eine Anzahl Verletzungen dci-
vontrua . Hilfspersonal traf bald nn Ort und Stelle ein
und machte nach längerer Arbeit die Strecke frei.

Zur Nachabmuna empfohlen. Bon verschiedenen Seiten
sind dem Kreiskomitee vom Roten Kreuz Anteil¬
scheine  zur fünkvrozentiaen Kriegsanleihe über kleinere
Beträge zur Bcrsüauna gestellt worden. Es sind dies die An¬
teilscheine, zu den von der Schuljugend gesammelten Kriegs-
anlcihezeiÄnunaen. ErfahrunaLaemäß werden derartige
kleine Anteilscheine von fefir vielen achtlos beiseite gelegt,
um später nicht eingclöit zu werden. Dem Kreiskomitee vom
Roten Kreuz könnten durch die Ueberlaffuna dieser Anteil-
scheine vermutlich größere Betrage zum Besten der all¬
gemeinen Kriegsfürsorge zustießen. Das Kreiskomitee vom
Roten Kreuz bittet deshalb alle Eigentümer derartiger An¬
teilscheine, die aus deren Besitz keinen Wert leaen. sie dem
Kreiskomitee vom Note» Kreuz zur Bcrsüauna zu stellen.

Nassamsche Nachrichten.
Berbaudstag hesien-naffauiscker gewerblicher Genossenschaften.

t. Frankfurt . 21. Okt. Unter der Leitung des BerbandS-
vorfitzenden P . Belz  lFrankfurt ) traten hier heute die
heffen-naffauifchen gewerblichen Genossenschaften zu ihrem
elften Verbandstag  zusammen. Die Regierung war
durch Regierungsrat U lrici  fBicsbaden ) vertreten : außer¬
dem hatten die Raiffeisen-Verbände und die Mittelrheinische
Kreditgenossenschaft Vertreter entsandt. Dem Geschäftsbe¬
richt zufolge gehören dem Verbände 33 Genossenschaften mit
rund 4999 Mitgliedern an. Die Gesamtbaftiumme beträgt
8 885 789 Mark, die Summe der Geschäftsanteile 3 988 463
Mark , der Rescrvefond 958858M., der Reingewinn 818—971
Mark (t. B. 718 382 M.). Durch den Austritt verschiedener
Großproduzenten aus dem Verband sank die Gesarnthaft-
summe um 152 200 Mark. Die einzelnen Genossenschaften

, haben im letzten Geschäftsjahr durchweg gut gearbeitet . Die
Bettragsktöbe wurde dahin abgeändert, daß die Verbands-
beiträge in Zukunft nach den von den einzelnen Genossen¬
schaften erzielten Gewinnen bezw. Umsätzen erhoben wer¬
den. In der Besprechung über die Berbandsaufgaben nach
dem Kriege stand die R oh st vffv er so rg  u n a im Vor¬
dergrund. Sic wird nach Mitteilungen des Vorsitzenden in
erster Linie durch den Staat  erfolgen , der zunächst die
Genossenschaften versorgt. Neuen Genokseuschgsten. die nur
de» Zweck verfolgen, sich Rohstoffe noch dem Kriege vom
Staat nt beschaffen, wird die Erlaubnis zur Gründung ver¬

tagt . Zum Berbandsvorsttzenden wurde P . Belz (Frank¬
furt ) wiedergewäült.

P Auringen, 22. Okt. Auszeichnung.  Dem Lanö-
unü Gastwirt Adolf Nieser  wurde das Ve,dienstkreuz für
Kriegshilfe verliehen.

T. Rom Mitielrhein . 21. Okt. E i n Schiftsunfall
hat sich bei Urmitz zngetragen. Der große Mannheimer

i Radschleppdampfer „Johannes Keßler" fuhr mit fünf
Schleppkähnen im Anhang bergwärts »nd batte ,' e^ejts ohne

. Fäbrlichkeit die Brückenbaustellc durchfahren, als durch die'
heftige Gegenströmung das dritte Anhangschiff aus der

Weit sich gegen ihn verschworen. Seinem Schwager, der
Staatsanwalt war. hatte er nck vor kurzem anvertraut . Der
batte nur die Achse!» gezuckt, und acsaat. daß er alles io
hätte kommen sehen: gewarnt hätte er mehr wie einmal : er
habe selbst vier Kinder, und efnem Spieler belien ztr wollen,
sei eine Torheit. Ebenso aut könne er das Geld zum Fen¬
ster hinausivericn. Um seiner einzigen Schwester willen
möae er den Abschied nehmen, bevor es zu spät fei Unter
dieser Porausietzuna werdet - hier reine» Tisch machen und
alle Schulden b̂ezahle». Den Kovf in die Hände gestützt
hatte er dem Schwager gegenüber aeiesseu. lieber den war
das Mitleid gekommen: die Worte, die er dann aeiaat.
schwangen dem Oberleutnant noch heute im Obre nackt.

„Ein Jammer ist'» um dich, -tzans! Aber es gibt nur
einen Bca tür den Anfang: erst einmal alle Brücken hinter
dir abzubrcchen! sonst greifst du ia doch wieder zu den
Karten . Gehe nackt Amerika, wenigstens auf ein paar Jahre:
du bist ein kluger Kovf und hast dick nur verrannt - Wir
helfen dir über die erste Zeit hinweg! Untergeben sollst du
nicht, wenn du den sesten Willen hast, djr ein neues Leben
zurechtzuzimmern. Zu den Oberflächlichen gehörst du Nicht.
Das fühlt ' man doch. Was holst du nickt aus einem ein¬
fachen Gedickte heraus, wenn es nur tiei empfunden ist!
Das Herz wird einem warm bei -deinem Voxtraac! Also in
dir stecken Werte! Du bist nur nicht im rechten Fahrwasser.
Mein Amt läßt mich da scharf sehen. Manchmal tut es mir
furchtbar leid, die schuldigen Sünder verurteilen zu müssen.
Zu den Hartherzigen aeüöre ich wahrlich nickt. Aber cs ist
nickt zu ändern! Ich saae dir. um manchen, der hinter
Gitterfenstern sitzt, ist es schade: er wurde eben nicht aus den
richtiqcn Lebensweg gebracht, oder er ian-d ibn nicht. So
merkwürdig es klingt, dann fallen selbst Leute von Wert.
Die Gerissenen, die Gauner, aber wissen, wo die Para-
aravhen des Gesetzes ein Loch haben. Du würdest es nie
wiffen. und das ist mir ein Trost. In dir steckt ein Träumer,
und wenn du nickt wachaerüttelt wirst, lallst du in den Ab¬
grund !"

Er hatte im ersten Augenblick nur «&o# Nein gehört. Im
stillen Kämmerlein aber war ihm die Erkenntnis aekommen.
daß sein Schwager so unrecht nickt batte. Aber was blieb
ihm denn übrig, wenn er die Uniform auszoa '? Ein Wrack
trieb auf dem Meere des Lebens! Man zieht den Ossizier
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Fahrtrichtung gebracht wurde, so daß cs „verfiel". Der Kahn
trieb auf den Weither Grund zu. Durch die übergroß^
Spannung rissen die Schlepptaue, die beiden folgenden
Kähne gerieten ins Treiben »nd fuhren am Weither Kops
fest - Dabei drehte sich das eine Spiss völlig nur sich selbst
und fuhr sich kopfnor derartig fest, daß cs auSticht. als ob
es auf der Talfahrt verunglückt märe. Der Schlevpzug ging
sofort vor Anker und der Dampfer unternahm es, die bei¬
den fcstgefahrencn Kähne freizubritigen. dockt ist dies nicht
geluugeu. Die Abnahme des Wasserstandes erschwert das
Freiturnen der Schiffe noch webr. Ta die Kahne nicht im
Fahrwasser liegen, wird der Schissahrtsbctricb nicht be¬
hindert.

ut . Gau-Algesbeim. 21. Okt. Totgefahren.  Im
Bereiche des hiesigen Bahnhofs ist her WeichenstellerPik.
Specht von einem Schnellzug von Mainz gestern abend
tvtgefahrcn worden. ' Der 44 Jahr alte Mann batte die
Lichter angezündet und dabei seine Kaiieekanne draußen ae-
lasscu. Als er diese holen wollte, erfaßte ihn der Zua. Der
Kopf und ein Arm wurde ihm abgefahren. Der Bedauernsr-
werte hinterläßt Frau und secks Kinder.' Specht versah den
Dienst für einen beurlaubten Kollegen, der heute au5 dem
Urlaub zurückkommt. Einen Tag vor seiner Ablösung er¬
eilte ihn der Tod.

gt. St . G»ar. 21. Okt. Lebensmüde.  Im GrünbA-
bgchtale wurde ein Mann tot aufgesunden. Der Tote
stammt aus Hirzenach, wo er seit einigen Taaen vermißt
wurde . Man fand an ihn, eine. Schnffvegletzung.

pt . Boppard, 21.' Okt. ©in H ot e l - S ti e s e l m an¬
der.  In einem hiesigen Hotel mietete sich ein Manu ein
u») nerdtiftcte am andere» Morgen, wobei er die sämtlichen
vor den Fremdenzimmern stehenden Herrenttiescl mitnahm.

--ob. Niedershausen iObcrlahnkreis). 22. Okt. Aud-
zeicknung.  Dem Boearbriter Theodor Schmidt  und
dem Former Zimmer mann,  welche beide auf den Ba-
derus Eisenwerken in Wetzlar beschäftigt sind, wurde das
Berdienffkreuz für Kriegshilfe verliehen.

e.  Niederzwehren, 22. -Okt. Eingehen der Präva-
r a u d c n a n sta l t. Wie bestimmt verlautet, geht die die¬
sige Präparandenanstalt am 1. Avril ein.

# Niederlauken. 22. Okt. R n h c sta n dSv e r se tz un g.
Gcmcinde-Waldwärter F r a n ke n b a ch ist seinem Anträge
entsprechendvom 1. Oktober ab unter Bemilligtmg der ge¬
setzlichen Pension in den Ruhestand versetzt worden.

- Volkswirtschaft.
Berliner Börsenbericht vom 22. Oktober. Der freie

Effektenmarkt verlief etwas stiller. Auf verschiedenen Ge¬
bieten setzte sich die Kausbewegungfort. Der Anleihemarkt
lag fest. Tägliches Geld bedang 4 Proz und darüber , der
Privatdiskont 4̂ Proz . und darunter . Die Valuten waren
still.

Frankfurter Börsenbericht vom 22. Oktober. Tie Börse
eröffuete die neue Woche in reckt fester Haltung. Das Ge¬
schäft war rege und bei de» meist n blebieten herrschte starke
Kauflust. Im Vordergründe des Verkehrs standen wieder
Höchster und Anilin. Auf dem Fondsmarkt sind Chinesen,
Chilene» und Marokkaner fortgesetzt gefragt. Russen und
Rumänen laaen schwächer.

Wasferstände am 22. Oktober. Hüningen 244. Kehl 348,
Mannheim 448. Mainz 172, Bingen 234, Rheingau '289.
Koblenz 294, Köln 318.

Hol- muß für»
Hs GoLKaEmßsstslLerv- (
zahlM öen votterr Golöwerr

Goldankaufstelle Wiesbaden , Marktstr . 14.

Schriltietiung: Bcrnoard CSr o t 0 u ft.
Bcramnwrilich fiir deutsche rniit auswärtige Povtik : B . ® r o t |j u i  ;
für Kunst, SIssenschast, Unierltaltuiigs. und notkswtnschostiihcn Teil:
B . E. E i s e n b c 7 g e r ; für Ztadt. »nd Laoduachrtchtcir, läcrld» und
Spurt : (i . Siegel;  für die Anzeigen: t. B. A. Basti  e. r ; sämtlich in

Äiesbaden.
Di -ict ». Verlag der L! t e S d a o e » e r Vertag s-A n st » I t ut. in b. H.

Nicht mit der Uniform aus . Da hatte er das Schicksal her.
ausgefvrdert . Der Siea , den er noch vorhin sicher in Händen
zu haben aealaubt batte, war ihm entalitten! . Ilnd daz
schlimmste war. daß ihn vor einem halben Jabre die Liebe
aevackt hatte. Bei einem Rennen in Wiesbaden war es
gewesen, da hatte er Mechthild Gerleit kennen a.clernt . Ihr
Vater , ein Fabrikbesitzer aus .Kassel, war zur Kur dort. An-
f-anas halle der ihnen den Wea zu einander' geebnet. Eines
Taaes aber war er von dem Fabrikbesitzer sehr krostia
empsatzgen worden. Und Mechthilds blaue Auaen batten
ihn ängstlich angesehen. Den Grund hatte er sich denken
können: man batte sich nach ihm erkundigt. Herr Gerleit
batte die erste Geleaenhejt benutzt, um ihm deutlich zu machen,
daß ein weiterer Verkehr in keinem Hause zwecklos in . und
aeiagt : „Herr Oberleutnants ich werde das Gcsübl nickt los,
daß Sie mich für einen reicheren Mann halten, als ich bin.
Jsch habe noch zwei Söhne, und meine Branche ist schon seit
Jahren nicht auf Roten aebettct. Ich fioffe aus bessere
.Zeiten, ober wann die kommen, vermaa ietzk kein Menick
auch nur zu ahnen. Vielleicht mit neuen Handelsverträgen—
hoffentlich! Und ein Herr wie Tie. mU einem. gehörigen
Schuß Reiterblut in den Adern, muß ans dem Bollen wirt¬
schaften können! Sonst würde meine Tochter den Taa er¬
leben. an dem sie mittellos -dasitzt! Und' verwöhnt habe ich
sie vielleicht auch ein bißchen. Also wenn Tie nickt über ein
eigenes Vermögen von mindestens -reimalhnnderttauiend
Mark veriüaen. das sicher anaelcat werden müßte würde ich
meine Einwilliguna zur Heirat nicht aeben. Weil ick cs
eben nicht verantworten könnte, wie die Dinae liegen!"

Das war deutlick. Da batte Gr-iiiNvald sich sosort ver¬
abschiedet und war nach dem Bahnhof geganaen. Die blonde
Mechthild Gerleit ober hatte er nicht wiederaetelten! Und
wußte doch, daß sie ibn lieb hatte! —

Ein Geschrei, Rufen von ein paar Pscrdenamen. Hans
Grünwatds rechter Arm sank von der Pscrdcmäüne. ein
kleiner Stallburichc trat schüchtern heran .' den Mantel über
dem Arm. den Degen in der linken' Hand- Grünwald zoa
den Mantel rasch an. Da kamen vier Pferde dicht neben¬
einander de« Einlaus herunter : ihm war 'es. als dränate nck
alles Blut nach dem Herzen. Nur klier nickst noch zu zuauter-
letzt schwach werden! Den Deaen in der Sand, verließ Hans
Grünwalü mit aufaeichlaaencmMantelkrügen die Rennbahn

lFortietzuny folgte) l -H
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Bekanntmachung
Nr. I.. 700/7. 17. K. R. A.

betreffend Höchstpreise von rohen Grohviehhünten nnd Akosthäuten.
Vorn 20 . Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Metzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 813 ) — in Bayern auf Grund der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 —, des
Metzes , betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 339 ) in der Fassung vom 17. De-
jjent&er 19i4 (Reichs-Gesetzbl. S . 516 ) und in Verbindung
M den Bekanntmachungen über die Aenderung dieses
Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. Seite
25), vom 23 . September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603),
vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) und vom
22.  März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253) mit dem Be-
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß Zuwider-
Handlungen nach den in der Anmerkung *) abgedruckten
Bestimmungen bestraft werden , sofern nicht nach den all-
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung yur  Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen dom Handel vom LZ. September 1315 (Reichs-
Metzblatt Seite 6031 untersagt werden.

8 1.
Don der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

. Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
5) alle Großviehhäute jeder Herkunft und jeden Gewichts

von Rindern , Kühen , Ochsen und Bullen sowie von
Fressern und Kälbern von 10 Kilogramm Grün-
gewicht an aufwärts;

t>) alle Roßhäute, Ponyhäute. Fohlen fälle, Esel-, Maul¬
tier- und Manleselhäute jeder Größe und Herkunft;

c) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden
soNne alle in den besetzten Gebieten und in den
Etappen - und Operationsgebieten gewonnenen Häute
und Felle von Schlachttiercn , Pferden , Ponys , Fohlen,
Eseln , Maultieren und Mauleseln.
Auch Häute und Felle , die von gefallenen Tieren

stammen, sind jowt der Bekanntmachung betroffen.
' Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden
Häute und Felle der Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen
Marine sind, sowie Häute und Felle , die aus dem neutralen
oder verbündeten Ausland eiugesiihrt sind

§ 2 .
Höchstpreis.**)

*) Höchstpreis für vorschriftsmäßig gelie¬
fertes Gefälle.

Vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejenigen
Saute und Felle , die nicht gemäß § 7 oder § 10 der
Bekanntmachung Nr . L. 111/7. 17. K. R. A. meldepflichtig
geworden sind. ' n a

Der von der Derteilungsstelle (Kricgsloder -Aktien-
gesellschaft) für die im § 1 bezeichneten Häute und Felle
zu zahlende Preis darf den im § 3 festgesetzten Grund¬
preis abzüglich- der im § 6 vorgeschriebenen Abzüge nicht
übersteigen, es sei denn , daß es sich um Großviehhäute
me  Kopf (Kopfhaut unmittelbar hinter den Ohren ab-
geschnitten) handelt , bei denen der aus Grundpreis und
Mzugen gemäß § 6 sich ergebende Preis um 5. v. H
überschritten werden darf (Höchstpreis).
i. .A nmerkung.  Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis

PreiZ Üt. den die Berteilimgsstelle (MegSfeKLt-
Mlschaft ) höchstens bezahlen darf. Bei den gemäß der Be-
«mtmachmig Itv.  L . 111/7. 17. K. R. Ä. erlaubten Ve»
Mlßerungsgeschaften Über Häute und Felle müssen deshalb die
w: ß 3 festgesetzten Grundpreise je nach der Lieserungsstufe ent-
Î chmd medriger angesetzt werden. Die im § 6 bestimmten*oSÜ0e fcttb m allen Liefermrgsftufm voll zu rechnen.

Höchstpreis für nicht v orschriitsmäßig
geliefertes Gefälle.

Nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind die-
mngm Haute und Felle , die gemäß § 7 oder 8 10 der
fÄÄ 0 ^ b n F - 11  ■ K R . A. meldepfljchtig
^ °^ en sind und für die eine Ausnahmebewilligung
ftel iß *“ 9ettamüen  Bekanntmachung nicht gewälM
. *) Mt Gefängnis bis »u einem Jahre oder mit Geldstrafe

^ru ^ ^ itausmd Mark oder mit einer dieser Strafen
t . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;

wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert
durch den die Höchstpreise überschritten werden, oder sich
zu einem solchen Beitrage erbietet;

0. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(SS 2
2 des Metzes , .betreffend Höchstpreise) betroffen tft, bei-
seUeschasft, beschädigt oder zerstört;

L wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Der-
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind
nicht nachkommt; *

ö. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise fest-
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheim-

k. wer 'den nachJ 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen AussührungsbesNmmungen zuwiderhandelt.

.Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1 oder 2
'Itble Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
Men , um den der Höchstpreis überschritten worden iftob«
/' . den Fällen der Nr. 2 überschritten werden sollte; übersteigt
5« Mrndestbetrag zehntausend Mark, so ist auf ihn zu erfennm

Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis anf"die
Halste des Mindestbetrags ermäßigt werden.

Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe
dwo -"et werden, dciü di« Verurteilung auf Kosten desLcbul-
s-̂ " .öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben der Ge-
>. . P" sstrafe aut Verlust der bürgerliches Ehrenrechte erkannt

' Neben der Strafe kann aut Einziehung der Gegen-
aus die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt

%£* 0b.ne  Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

.HJß geregelt.

Der von der Verteilungsstelle (Kriegsseder -Aktiengesell-
schäst) für nicht vorschristsinützig geliefertes Gefälle zu
zahlende Preis darf 90 v. H . des nach Buchstabe a dieses
Paragraphen sich ergebenden Höchstpreises nicht übersteigen.

8 3.
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:

Bei Gefälle
Klaffe I
für 1 kg

Grüngewicht
Mark

Klasse LI
für I kg

Grüngewicht
Watt

Klasse HI
für 1 kg

Grüngewicht
Mark

jeden Gewichts vou Rin¬
dern ,Kühen und Ochsm
sowie von Iv und mehr
kg Grüngewicht von
Kälbern und Fressern 1,80 1,M 1,«

jeden Gewichts von
Bullen. 1,70 1^0 \,95

Länge
in cm

Grundpreis
in Mark

für das Stück

Roßhäutr , Pony « und
Maul .tierhäute . . . biS 219 19,00

220 und mehr 29,00
Fohlenfelle , Esel - und

Mouleselhärrte . . . „ 149 5,00
150 . , 9,00

Anmerkung:  Die Grundpreise, die die Verteilungsstelle
für getrocknetes ölcföCüe zu zahlen bereit ist, werden vou Zeit
zu Zeit vn der Fachpresse bekanntgegeben. Sie werden niedriger
sein als die Preise, die die Verwibungssülle fite gesalzenes
Gefälle entsprechenden Gewichts zahlen wird.

§ 4.
Klasseneinteilung deS Gefälles.

Zur Klasse I gehört das Gefälle aus säoülichen
Ländern südlich des Mains » außerdem hon der Rhein-
Provinz aus den Regierungsbezirken Evblenz und Trier,
aus dem Fürstentum Büken seid, aus der Rheinpfalz,
Elsaß -Lothringen , der Provinz .Hessen-Nassau , dem Groß¬
herzogtum Hessen, allen thüringischen Staaten , dem König¬
reich Sachsen , der Provinz Sachsen mit Ausnahme der
Kreise Salzwedel , Osterburg , Stendal , Gardelegen und
Halberstadt -Stadt , den Fürstentümern Schaumburg -Lippe
und Waldeck, dem Herzogtum Anhalt und von der Pro¬
vinz Schlesien aus den Regierungsbezirken Licgnitz und
Breslau.

Zur Klasse II gehört das Gefälle ans dem Rheinland
mit Ausnahme der Regierungspezirke Coblenz und Trier,
aus Westfalen , dcnr Fürstentum Lippe , Großherzogtum
Oldenburg mit Ausnahme des Fürstentums Birkeufeld,
von der Provinz Sachsen aus den Kreisen Salzwedel,
Osterburg , Stendal . Gardelegen und Halberstadt -Stadt,
aus der Provinz Hannover , dem .Herzogtum Braun¬
schweig, den Freien Reichsstädten Bremen , Hamburg,
Lübeck, aus Schleswig -Holstein, den beiden Großherzog¬
tümern Mecklenburg , den Provinzen Pommern und Bran¬
denburg , von der Provinz Schlesien aus dem Regierungs¬
bezirk Oppeln und aus der Provinz Posen.

Zur Klasse III gehört das Gefälle aus den Provinzen
West- und Ostpreußen.

Maßgebend für die Klassmzuurhörigkeit ist der
Schlachtort , sofern das Gefäll - von einer am Schlachtort
heimischen Rasse stammt , andernfalls die Gegend , in
welcher die betreffende Rasse heimisch ist.

Anmerkung:  Roßhäuve „ sw. sind in ihren Preisen
Miabhänaig von Schlachtort und Rasse.

8 5.
Beschaffenheit des Gefälles.

Der volle Grundpreis (§ 3 ) gilt nur für daS Ge-
fälle, das den nachstehenden Bedingungen entspricht:

3) Großviehhäute müssen fleischfrei, ohne Horn, ohne
Knochen, ohne Maul , ohne Schweifbein , jedoch mit
Schweifhaut ohne Schwejfhaave , abgezogen und ober¬
halb der Hornschuhe abgefchnitten sein. Hornige Be¬
standteile (Meten , Zehen ) müssen Entfernt sein.

Rvßhäute usw. (8 Id ) nrüssen möglichst fleisch¬
frei , langkläuig (die Füße im Fesselgelenk ab ge-
schnitten), ohne Schoeifhaare und Mähne , jedoch
derartig abgeschlachtet sein, daß sie den größtmöglichen
Flächeninhalt haben.

dl Das Gefalle muß richtig gesalzen sein.
0) Bei Großvichhäuten mutz das durch Biegen er,

mittelte Gewicht nnd die Numnrer der Preisklasse,
bei Roßhäuten usw. (§ 1 b) die nach Ablauf des
achten Tages noch der Salzung vorschriftsmäßig ge¬
messene Länge in unverloschlicher Schrift (durch Stem¬
peldruck oder geeigneten Tintenstift ) auf der Fleisch¬
seite vermerkt sein. ' -

§ 6.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Grundpreis ist um den Gesamtbetrag der nach
folgenden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zu er¬
mäßigen . -

1. Bei Großviehhäute « 78 1s)
s ) für Gefälle , dessen Gewicht oder Breisklasse oder beides

nicht zweifelsfrei (§ 5c) sestgestellt r **h »rfp A>ar ge¬
macht ist, um

10 Pf . für das Kilogc»>nm^
b) für Abdecker- und Fallhäute *) um

20 Pf . für das Kilogramm; ..

*) Häute von Tieren, deren Fleisch vom Fleischbeschauer oder
Tierarzt als gesund befunden wurde, gelten nicht als Abdecker-
oder FcMäute.

0) für abweichende Schlachtart um
4,00 M für die Haut oder das Fell;

ä) für Engerlinge (bis 6 offene)
insgesamt 3,00 .^ .für die Haut oder das Fell;

e) für leichte Beschädigung (Fehler * ) int Abfall)
insgesamt 1,00 M für die Haut oder das Fett;

1)  für schwere Beschädigung (Fehler im Kern)
insgesamt 1,50 ß>  für die Haut oder das Fell;

g)  für leichte nnd schwere Beschädigung zusammen
insgesamt 2,00 M jür die Haut oder das Fell;

d) für Schußhäute (Häute pnit Narbengeschwüren , Wagest
,oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerpen im
Kern oder mehr als 8 offenen Engerlingen ), auch wpnn
gleichzeitig Beschädigungen der unter ä , s, f und g
aüfgeführten Arten vorliegen,

25 Pf . für das Kilogranim.
Dip Abzüge unter d , 0, f , g und h schließen ein«

ander aus . Im übrigen sind die für den betreffenden
Fall gemäß s bis b in Betracht kommenden Abzüge
zusammenzurechnen.

2. Bei Roßhäuten , Pony - und Maultier
häutett:  ,

s) für  Häute mit Schächtfchuitt oder zerfetztem Kopf, oder
falsch anfgeschnittenen Füßen oder Flcmmen , oder
kurzen Füßen (nicht im Fesselgelenk ab geschnitten ),
oder herausgeschnittener Schwanzwurzel , oder mit
einem Loch oder tiesem Schnitt im Kern dder zwei
Löchern oder zwei tiefen Schnitten im Bauch - oder
Kppfteil:

/um Insgesamt 1,00 "M für die Haut von weniger
jl & 220  cm Länge,

um insgesamt 2,00 36 für die 5/ut von 220 und
mehr cm Länge;

b ) für Häute ohne Kopf , für Häute mit leichken Narben-
schäden, mit 2 Löchern oder 2 tiefen Schnrtten im
Mttelteil der Haut , oder mit 4 Löchern oder 4 tiefen
Schnitten im Bauchteil

um insgesamt 2,00 ’S  für die Haut von wentger
als 220 cm Länge,

um insgesamt 4,00 M für die Haut von 220 und
mehr cm Länge;

e) für Schußhäute (stark geschleifte, stark verfchmttene,
grindige , stark haarlassende oder matte Häutei , auch
wenn Mängel der unter a und b angegebenen Arten
vorliegen:

um ein Drittel des Grundprerses.
Die Abzüge unter a und b schließen einander

nicht aus.
3. Bei Fohlenfellen , Esel - und Maulesel-

Häuten:
a) für leichte Beschädigung *) um

insgesamt 0,75 M für das Fell;
d) für schwere Beschädigung (2 Löcher oder 3 tiefe Kerben

oder Narbenbeschädigung ) um
insgesamt 1,50 M für das Fell;

ä) für Schuhfelle (stark verschnittene oder matte Felle)
um ein Drittel des Grundpreises.

Die Abzüge unter a und b sind bis zum Beträge des
anter 0 festgesetzten Abzuges anzurechnen ; der Abzug
unter c schließt die Abzüge unter a und b aus.

§ 7.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise schließenden Umsatzstempel, die Kostka
der Salzung und einmonatlicher Lagerung , ferner die Kosten
der Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis
zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die
Kosten der Verladung ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 v. H.
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden . ; v

§ 8.
ZurLckhulten von Vorräten.

Bet Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu
den gemäß 8 2s Anmerkung für die betreffende Lieferungs-
stufe in Betracht kommenden Preisen , höchstens jedoch zu
den 'unter § 2b für nicht vorschriftsmäßig ' geliefertes Ge¬
fälle festgesetzten Höch-stpreiscn , zu gewärtige «.

89. y
Ausnahmen.

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen sind aa
daS Lederzuweisungsamt der Kricgs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriunis , Berlin W 9,
Budapester Straße 5, zu richten . Die Entscheidung behält
sich der Unterzeichnete zuständige Mlitärbefehlshaber vor.

8 iv.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917
für das an diesem Tage oder später entstehende Gefälle,
un übrigen mit dem 1. Dezember 1917 in Kraft . Die Be-
kanntmachung Nr . Cb. II. 700/7. 16. K.R A. vom 31. Juli
1916 tritt hinsichtlich des nach dem Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung entstehenden Gefälles mit dem 30. Oktober
1917. im übrigen mit bem 1. Dezember 1917 außer Kxaft.

Anmerkung:  Die 'samnelstelle »vird die Preise, die
sie silr das vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachrtw,
entstanden« Gefälle im Rchmeu der Bekanntmachung?7r. Oh. II.
700/7. 16. ff. R . A. mm , 31 . Full 1916 zu zahlen bereit ist,
nach Dereinbarung mit der Vertcilungsstellc in der Fachpresse
bäcmntgeben.

*) Tiefer Schnitt (auch Schächtschnitt), Oese Kerbe oder Loch.
Geschwür, Faulstche.

Mainz , den 20. Oktober 1917. 7987
Der Gouverneur vcr Festung Main;

B a ui cb. GenevalleutrMlt.
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Bekanntmachung
Nr. L. 111/7. 17. K. R. A.

betreffend Beschlag,tnljine . Behandlung . Verwendung «nd Meldepflicht
von rohen Großviehhäuten «nd Roßhänten.

Vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
^kuutnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme¬
vorschriften nach8 6 der Bekanntmachung über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April
1917(Reichs-Gesetzbl. S . 376)*) und jede ZuwiderhandlungS  die Meldepflicht und Pflicht zur Führung eines Lager-nach§ 5 der Bekanntmachung über Auskunftspflicht
vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604)-) bestraft
wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes ge¬
mäß der Bekanntmachungzur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

,§ 1
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände

Von dieser Bekanntmachungwerden betroffen:
a) alle Großviehhäute jeder Herkunft und jeden Ge¬

wichts von Rindern, Kühen, Ochsen uno Bullen,
sowie von Fressern und Kälbern von 10 kg Grün¬
gewicht an aufwärts;

b) alle Roßhäute, Ponhhäute, Fohlenfelle, Esel-, Maul¬
tier- und Mauleselhäute jeder Größe und Herkunft;

o) alle aus militärischen Schlachtungenstammenden so¬
wie alle in den besetzten Gebieten und in den Etappen-
und.Operationsgebieten gewonnenen Häute und Felle
von Schlachttieren, Pferden, Ponys, Fohlen, Eseln,
Maultieren und Mauleseln.

Auch Häute und Felle, die von gefallenen Tieren
stammen, sind von der Bekanntmachung betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachungwerden
Häute und Felle der Tiere, die Eigentum der Kaiserlichen
Marine sind.
Inländisches Gefälle

Beschlagnahme des înländischen Gefälles
Alle im § 1 untera und b bezeichneten Häute und

Felle aus dem Inlands werden hiermit beschlagnahmt.
_ Z 3
Wirkung der Beschlagnahme

Tie Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Ver¬
fügungen über diese nichtig sind, soweit sie nicht auf Grund
der folgenden Anordnungen oder etwa weiter ergehenden
Anordnungen erlaubt werden. Den rechtsgeschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehungerfolgen.

8 4
Veraußerungserlanbnis

I. Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und
Lreferung inländischen Gefälles, soweit es nicht aus mili¬
tärischen Schlachtungen stammt, in folgenden Fällen er¬
laubt(unter Jnnehaltung der nachstehenden Bestimmungen
zu A bis D):

a) Son einem Schlächter-) an eine Häuteverwertungs-
Bereimgung oder an einen Händler(Sammler) oder an
einen von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriumszugelassenen Groß-
händlert);

d) von einem Händler(Sammler) an einen bon der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
KriegsMinisteriums zugelassenen Großhändler oder,
falls seine Ansammlung nur unmittelbar von einem
Schlächter gekauftes Gefälle enthält, an einen anderen
Händler(Sammler);«

i) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
brs zu zehmausend Mark wird, sojern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:
, , 2- wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseüe-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kaust
oder ein anderes Beräußerungs- oder Erwerbsgeschäst überihn ao schließt;

3. ivet  der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4 wer den erlassenen Aussührungsbestimmungen zuwider-handelt.
-) Wtt vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf Grund

Bekanntmachung vecpjlichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäits-
br^ fe oder Geschäftsbücheroder die Besichtigung oder Unter- -
suchung der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert oder
wer vorsätzlich die vorgeschnebenen Lagerbücher einzurickstm
oder zu führen urckerläßt, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
eirrer dieser Strafen bestraft, auch können Vorräte , die ver¬
schwieg»: worden sind, im Urteil als dem Staate verfallen
erklärt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Aüskunjtspflichtiqen
gehören oder nicht. '

Wer fahrlässig di« Auskunft, zu der er auf Mund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
oder wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten
oder zu fuhren unterläßt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark bestraft.

s) Schlächter  im Sinne dieser Bekanntmachung ist der¬
jenige, ui dessen Eigentum die Haut durch die Schlachtung oder
das Falben verbleibt oder übergeht.

fl Me Liste der zugelassenen Großhändler und der ihncll
zugewiesenen Saniniclbezirke sowie die von der Sammelstelle
mit Zustimmung der Berteilungsstelle zu Berladeplätzen be¬
stimmten Lager werden von der Sammelstelle (§ 5) von Zeit
zu Zeit in der Fachpresse bekanntge,nacht. Abdrucke stich bei.
der Sammclstelle erhältlich.

cj von einer Häuteverwertungs-Dcreinigung an einen
Verband von Häuteverwertungs-Vereinigungen oder
an einen von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König-
lich Preußischen Kriegsministeriums zugelassenen Groß-
Händler;

u) von einem von der Kriegs-Rohstoff-Abtellung des
Königlich Preußischen Kricgsministeriums zugelassenen
Großhändler oder von einem Verbände von Häutever-
Wertuggs-Vcreinigungen an die Sammelstelle(ß 5);

e) von der Sammelstelle an die Verteilungsstelle(§ 5);
i) von der Verteilungsstelle an eine Gerberei.

Diese Veräußerungen und Lieferungen sind jedoch
nur gestattet, wenn die folgenden Bestimmungen zu A
bis D innegehalten werden:

A. Buchführung
Die unter1 und2 bezeichneten Stellen, welche Haute

und Felle veräußern und liefern, haben Bücher zu führen,
aus denen folgendes ersichtlich sein rnuß:

1. Bei Äerufsschlächtem und Abdeckereien: Tag der
Schlachtung oder des Abhäutens, Empfänger der Ware,
Tag der Ablieferung, Nummer(§ 6c) und Mängel;
außerdem bei Roßhäuten usw. (8 Id) die Länge; bei
Großviehhäuten: Gattung, Nummer der Preisklasse»),
das durch Wiegen ermittelte Gewicht, das Reingewicht
(Grüngewicht) und die Schlachtart, sofern sie von der
im § 6b angegebenen abweicht;-

2. bei Händlern(Sammlern), Häutcbcrwertungs-Vereini-
gungen. Verbänden'von Häuteverwertungs-Vereini-
gungen und Großhändlern: Lieferer und Empfänger
der Ware, Tag der Einlieferung und Weiterlieferung,
Nummer(§ 6c) und Mängel; außerdem bei Roß-
häuten usw. (§ 1b) die Länge; bei Großviehhäuten:
Gattung, Nummer der Preisklasse»), das durch Wiegen
ermittelte Gewicht(Grüngewicht), die Schlachtart, so¬
fern sie von der im § 6b angegebenen abweicht.
3. Erlaubte Bewegung der Ware

Tie tatsächliche Anlieferung der Ware darf nur er¬
folgen, wenn bei ihr die Ware nicht anders als zwischen
folgenden Stellen örtlich bewegt wird:

a) Von einem Schlächter:
an eine nicht mehr als 50 km vom Schlachtort ent-

fernt gelegene Annahmestelle einer Häuteverwertungs.
Vereinigung oder

an einen nicht mehr als 50 km vom Schlachtort ent-
fernt ansässigen Händler(Sammler) oder

an ein von der Sammelstelle zum Verladeplatz be-
stimmtes Lager eines zugelassenen Großhändlers, so¬
fern sich ein solches an dem Ort befindet, innerhalb
dessen die Schlachtung stattgesunden hat;

d) von einem Händler(Sammler):
an das Lager eines Händlers(Sammlers) oder an

ein von der Sammelstelle zum Berladeplatz bestimmtes
Lager eines zugclasscwn Großhändlers;

0) von der Annahmestelle einer Häuteverwer.tungs-Ver-
einignng nach dem für diese von der Kriegs-Rohstoff»
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini,
steriums vorgeschriebenen und von der Sammelstelle
bekanntgegebenen Verladeplatz;

1) von den Verladeplätzen nach den Gerbereien auf An¬
weisung der Berteilungsstelle(8 5).
Bei den Bewegungen zu b und bei der Bewegung der

Ware vom Schlächter an einen Händler(Sammler) oder
an ein zum Verladeplatz bestimmtes Lager eines zuge-
lässenen Großhändlers darf die Ware den Sammelbezirk
des Großhändlers, der für den Ort der Schlachtung zu¬
ständig ist, nicht verlassen.

Anmerkung:  Grundsätzlich sott in atten Fällen, in denen
mehrere Lieferungsarten wahlweise erlaubt sind, diejenige ge-
wählt werden, welche die Eisenbahn am ivenigsten in Anspruch
nimmt, insbesondere sind Stückgntsendungen möglichst zu ver-meiden.

6. Fristen
Tie zu 6 bezeichneten Bewegungen der Ware müssen

innerhalb folgender Fristen vorgenommen werden:
a) Bei Sendungen vom'Schlächter:

unmittelbar nach dem Abziehen oder, falls die Haut
bei ihm gesalzen oder getrocknet wird»), innerhalb zehn
Tagen nach dem Abziehen;

d) bei Sendungen vom Händler(Sammler):
spätestens am dritten Tage des Monats für das

innerhalb des vorangegangenen Kalendermonatsge¬
sammelte Gefälle;

c) bei Sendungen von Annahmestellen der Häutevertver-
tungs-Vereinigungen:

wie unterd);
ck) bei Sendungen von den Berkadeplähen der Häutever¬

wertungs-Vereinigungen und der zugelassenen'Groß-
häpdler:

eine Woche nach Eingang der Versandanweisungen
der Verteilunqsstelle(8 5).,
v. Lauf der Listen und Rechnungen

a) Jede Häutevcrwertnnys-Vercinigung, die einem Ver¬
bände von Häuteverwertungs-Vereinigungen ange-
hört und die ihren Verladeplatz nicht selbst betreibt,
hat spätestens am dritten Tage eines jeden Monats
über das im vorangegangenenKalendernionätvon
ihr gesammelte Gefälle Listen, »velche die Anzahl,
Arten, Beschnfscnheit und Gewicht der angesammelten

^Häute enthalten, derjenigen Häuteverwertungs-Ver-
fl Bgl . § 4 der Belaimtmachung L. 700/7. 17. St.  31. A.,

betreffend Höchstpreisevon rohen Großviehhäuten und Roß-
häuten.

fl Es wird darauf hmgewüsen, daß für getrocknetes Gefälle
eln niedrigerer Preis als für gesalzenes zu ewarten ist (Be-

wnntmachung L . 700/7. 17. K, R. A. 8 3 Anmerkung,.

einigung zu übersenden, welAe den für ihre AnnähM.
stelle vorgeschriebcnen Verladeplatz betreibt; jede einen
Derladeplatz betreibende Hüuteverwertungs- Vereint»
gung hat die Listen und Rechnungen über das bis zu»,!
sechsten Tage des Monats ihr gemeldete oder von ihr!
selber im vorangegangenen Kalendermonak gesammelt«!
Gefälle bis zum dreizehnten Tage desselben Monats
ihrem Verbände zu übersenden. Eine Häuteverwer»!
tungs-Vereinigung. die keinem Verbände angehört, hat
die Rechnungen und Listen über das im vörangegan-!
genen Kalendermonat von ihr gesammelte Gefälle späte-!
stens bis zum dreizehnten Tage desselben Monatsa» I
einen für den betreffenden Sammelbezirk zugelassenen'
Großhändler abznsenden.‘

b) Die Verbände von Häuteverwertungs-Vereinigungen'
und die zugelassenen Großhändler haben die Rech»
nungen und Listen über das bis zum sechzehnte»!
Tage des Monats ihnen gemeldete oder von ihnen
gesaminelte Gefälle spätestens bis zum dreiundzwan«!
zigsten Tage desselben Monats an die Sammelstelle-
ür der von dieser vorgeschriebenen-Form äbzusenden.fl

v) Tie Sammelstelle hat die Rechnungen und Liste»
über das bis zum seclMndzwanzigsten Tage des
Monats ihr gemeldete Gefälle spätestens bis zunl
sechsten Tcrge des folgenden Monats an die Vertei¬
lungsstelle abzusenden.

d) Die Verteilungsstelle hat die Versandanweisungen für
das bis zum siebenten Tage jedes Monats ihr ge-
nirldrte Gefalle möglichst bis zum fünfundzwanzigsten
Tag« desselben Monats, spätestens aber unverzüglich
nach Eingang des Rechnungsbetragesvon der be¬
treffenden Gerberei, abzuscnden.

e) Bei allen vorstehend unter0 a bis ä nicht aufge¬
führten Lieferungen, ausgenommen die Lieferunge»
des Schlächters, sind die Rechnungen und Listen späte¬
stens gleichzeitig mit der Ware zu übersenden.
II. Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung

bon beschlagnahmten Häuten oder Fellen ist verboten, ins¬
besondere der Ankauf zur Eingerbung durch die Gerbereien
von einer anderen Stelle als der Berteilungsstelle.

Anmerkung:  Gerbereien , die am 1. Juli 1917 auch
Sammler warm , können von der Verteiluiigsstelle auf Antrag
einen von dieser zu bestimmenden Teil ihrer Sammlung zuge¬
teilt erhalten, um ihn sofort zu den vom Lederzuweisungsamt
vorgeschriebenenLederarten in Arbeit nehmen zu können. Die'
Anträge sind der Verteilungsstelle in der von ihr vor geschriebenen
Form so rechtzeitig einzusendcn, daß sie am Monatsersten bei
ihr vorliegen. Der nicht zugeteilte Teil der Sammlung ist un¬
verzüglich an das nächste zum Verladeplatz bestimmte Lager eines'
zugelassenen Großhändlers abzusenden.

III. Jede zum Verteilungsplan der Kriegsleder-Aktien-
gesellschast gehörige Gerberei darf jedoch von -Landwirte«
monatlich insgesamt acht aus deren eigenen Haus- oderi
Notschlachtungen stammende Häute unmittelbar annehmen
und für sie im Lohn gerben.

Anmerkung:  Die Gerbereien haben über diese Lohn-
arbeiten ein besonderes Brich zu führen (§ 8b der Bekanntmachung
Nr . L. 888/7. 17. K. 9?. St.) ; sie sollen derartige Aufträge in der
Reihenfolge des Eintreffens der Häute aussühren und den Land--
wirten darüber Auskunjt geben, wievü'l Häute sie nach den
obigen Bestimmungen in dem betreffenden Monat noch mmehmen
dürfen . Zur Rücklieferung der gegerbten Haut an den Land-,
Wirt bedarf es der Freigabe durch das Lederznweisungsamt. I«
dem von dem Gerber zu stellenden Anträge ist anzugeben, wann
die einzelnen Häute zur Lohngerbung angenommen worben sind/
Dem Anträge auf Freigabe des Leders zur Lieferung an den
Landwirt wird nur unter der Bedingung stattgegeben werde»,
daß dieser es nicht veräußert , es sei denn an seine Angestellte».

8 5
Sammelstelle und Verteilungsstelle

Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist
die Deutsche Rohhaut-Aktiengesellschaft in. Berlin W 8;
Behrenstrabe 28.

Verteilungsstelle ist die Kriegsleder-Aktiengesellschüft i«
Berlin W 9 , Budapester Straße 11/12.

8 6
Behandlung der Haute und Felle bis zur Ab-

lieferung an den Gerber
a) Beim Schlachten und Abziehen der Tiere sollen die

Häute und Felle sorgfälttg behandelt, insbesondere
sollen die Seitenteile der Keulen und der Bauchteil nur
mit Hammer und Zange(nicht mit dem Messer) abge¬
zogen werden.

d) Großviehhäute sollen fleischfrei, ohne Horn, ohne
Knochen, ohne Maul, ohne Schwcisbein— jedoch»nt
Schweifhaut, ohne Schweishaare— Üb gezogen und
oberhalb der Hornschuhe abgeschnitten werden; hornige
Bestandteile(Kieten, Zehen) sind zu entfernen.

Roßhäute nsw. (tz Id) sollen ebenfalls knochenfrei,
möglichst fleischfrei, langsüßig(die Füße im Fessel¬
gelenk abgeschnitten), ohne Schlveifhaare und Mahne
ab geschlachtet werden, jedoch ist ihnen der größtmög¬
liche Flächeninhalt zu belassen. >'

c) Tie Großvieh häute sollen nach"Entfernung etwa noch
anhaftender Fleischteile und nach dem Erkalten—vor
dem Salzen — gewogen werden, und zwar möglichst
durch einen vereidigten Wiegemeister. Das durch

_ Wiegen  ermittelte Gewicht, bei Roßhäuten usw. das
vJ) Um der Sammelstelle die notwendig« genaue Prüfung

und die rechtzeitige Weiterlcitung der Listen zu ermögliche», w
es dringend erwünscht, daß die Verbände und die zugelassen»
Großhändler di« Ueberschreibungen und'Gewichtslisten in Teu-
sendungeu jeioeils sogleich nach Fertigstellung aü senden, E
nicht mit der Uebersendmig warten, bis sämtliche Aufstellung^vorliegen.



D ienstag, 23. Oktoberl '917 Wiesbadener Zeitung Morgen-Ausgabe Seite a
V SJfdßT sowie die Preisklasse sollen in unverlöschlicher
I Schrift (durch Stempeldruck oder geeigneten Tinten-

stift) auf der Fleischseite der Haut vermerkt werden.
Die Haut ist mit einer Numnicr zu versehen.

<0 Die Häute und Felle sollen sogleich nach dem Wiegen,
spätestens aber innerhalb 24 Stunden nach dem Fallen,

( sorgfältig gesalzen und dann mehrere Tage so ge¬
lagert werden , dass das Wasser aüfließen kan».

e >Bei Noßhäuten usw. soll die Lange tn Zentimeter»
der gut ausgcbrciteten , aber nicht gezerrten Haut , ge¬
messen vom Ohrloch bis zur Schwarzwurzel . nach
Ablauf des achten Tages nach der Salzung , und
zwar möglichst durch einen vereidigten Wiegemeister
festgestellt tverden.

j) Jeder soll die Häute und Felle pfleglich behandeln und
die von der Sanimelstelle vorgcschriebenen Losc )̂ jn
feinem Lager getrennt halten.

8 7
Meldepflicht

Wer das Gefälle nicht gemäß § 4 weiterveräußert
„nb fristgerecht geliefert hat , muß die in seinem Besitz
befindlichen Häute und Felle dem Lederzuweisungsamt der
Kricgs-Rohstoff -Abtcilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums, Berlin W 9, Budapester Straße 5, melden.
£ie Meldungen haben aus dm vorgeschriebenen Vordrucken
z» erfolgen , welche ordnungsgemäß auszufüllen find . T .ie
Vordrucke sind bei dem Lederzuweisungsamt 'anzufordern,
xie Meldungen sind für das mcldepslichtig gewordene
Malle innerhalb zehn Tagen nach Eintritt der Melde¬
pflicht zu erstatten.

Kefalle aus - militärischen Schlachtinrae« ustv.
' Ts
Kefälle aus militärischen Schlachtungen, den
Kperations-, Etappen« oder besetzten feindlichen

Gebieten
3) Das aus militärischen Schlachtungen (auch des In-

landes ) sowie das aus den besetzten Gebieten stammende
Gefälle — mit Ausnahme der im Eigentum der Kaiser¬
lichen Marine befindlichen Häute und Felle — ist
beschlagnahmt ; feine. Ablieferung und Verwendung ist
durch besondere Vorschriften . geregelt,

b) Gestattet ist der Bezug des von dem Absatz 3 dieses
Paragraphen beiroffeiielr Gdfälles yur von der Vcr-
teilungsstelle . , : ,1 ‘ ’

Behandlung des Gefälles beim Gerber
> ^ • • | y.

Behandlung der Aapte und Felle nach Ablieferung
an dorr.Gerber

Trotz der Beschlagnahme bleibt die Verarbeitung der
ton den §8 2 und 8 dieser Bekanntmachung betroffenen
Häute und Felle zu Leders sowie die Verfügung über die
hergestellten Erzeugnisse ^ ) gestattet, sofern die folgenden
Forschriften beobachtet werden öder worden find:

») Tie Verarbeitung und Zurichtung " ) bis zum ge¬
brauchsfertigen Leder muß im eigenen Betriebe er¬
folgen . .

b) Die Verarbeitung und Firichtung hat zu den vom
Lederzuweisungsamt jeweils vorgeschriebenen Leder-
arten zu erfolgen.

c) Das Spalten von Ochsen-, Kuh- und Rinderhäuten
(auch im weiteren Fabrtkationsgange ) ist nur inso¬
weit erlaubt , als es zur Erreichung gleichmäßiger Dicke
des Kernstücks notwendig ist. Spalte müssen, soweit
sie nicht unverzüglich als Leimleder Dertvcrtung finden,
binnen Monatsfrist im eigenen Betriebe eingegerbt
werden : die Veräußerung von Kalkspalten ober loh¬
garen Spalten an andere Gerbereien oder an Zurichte-
reien ist nicht gestattet . Spalte mit zwei oder niehr
Millimeter größter Tick sind zu den Lederarten Nr . 11,
dünnere zu den Arten Nr . 12, 13 nnd 15 der Preis¬
tafel in der Bekanntmachung Nr . L. 888/7. 17. K. N . A.
fertigzumachcn.

2s Bei der Veräußerung sowie bei der Anmeldung zurSreigabe dürfen andere als die in der Preistafel derekanntnrachung Nr . L. 888/7 . 17. K. R. A. ange¬
gebenen Benennungen nicht gewählt werden.

«) Tie verarbeitenden Finnen haben ,alle vom Leder-
zuwcisungsamt per Kriegs -Nohstoff-Abteilung oder
auf deren Antveisung von der KriegSledcr -Äktiengesell-

.schast oder der Geschäftsstelle des Ueberwachungsans-
schusses der Lederindustrie geforderten Angaben un¬
verzüglich zu erstatten , soweit sie mit den erlassenen
Anordnungen zusammenhängen

§ 10.

Meldepflicht* 1*****
» Die in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute nnd
yklle, welche von den §§ 2 und 8 dieser Bekanntmachung
Getroffen werden , sowie Spalte von solchen Häuten und
§Een unterliegen , sofern ihre Einarbeitung nicht inner«
halb eines Monats geniäß den Bestimmungen des 8 9
^wlgt ist, einer Meldepflicht . Tie Meldungen sind inncr-
Mlb zehn Tagen nach Ablauf der kür die Einarbeitung be-
Wbnten Frist an das Lederzuwestungsaint Berlin W 9,
«udapester Straße 5, auf den dort erhältlichen Vordrucken
ru erstatten.

Ausländisches Gefalle
f ' ■ l $ 11

Arrslandrsches Gefalle
Für alle im § 1 unter a und b bezeichnten Häute und

^l 'e, die aus dem neutralen oder verbündeten Ausland
eUßeführt sind, gelten folgende besonderen Anordnungen:

a) Beschlagnahme und Meldepflicht
1 Eingeführte Gäule und Felle sind bei Eingang in das
^msche Reichsgebiet beschlagnahmt und unterliegen der
Meldepflicht an das Lederzuweisungsamt Berlin W 9,
^ -vu+iefter Straße 5 , von dem Vordrucke für die Mel-

anzufordern sind.

« , ) Die Einteilungen der Lose werden von der Sammelstelle
l£ “) borc Zeit zu Zeit in der Fachpresse bekauiltgeiuacht; Abdrucke

"ei der Sammelstelle erhältlich,
gu 9) Auf die Bekanntmachung, betreffend Verbot künstlicher
Mwerrmg von Leder, tztr. Ch. U. 588/10. 15. <se.« . 11,

hmgewiesen.
j» , ) Zu beachten sind die besonderen Bestimmungen der Be-
k̂ wtmachuna Nr. b. 888/7. 17. st. R. A., btlrejp .ud Höchft-

a und Beschlagnahme von Leder.
) Finnen , die nachweislich außerstande sind, das Leder

^ „sachgemäß zuzurichten, können gemäß 8 12 eine Ausnahme-
^uligmur beantragen.

''Zur Meldung verpflichtet ist der erste Empfänger inner¬
halb fünf Tagen nach Eingang der Ware bei ihm oder
seinem Lagerhalter.

Anträge auf Freigabe : vgl . 8 12-

b) Laaerbuchf  iihr un  g
Jeder nach a Meldepflichtige hat ein Lagerbnch den

Mrldcvordrnckeil entsprechend zu führen , ans dem lebe
Aenderung in dem Vorrat der meldepflichtige » Häule oder
Felle nnd ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

e) Behandlung des Gefälles
Jeder Verwahrer ausländischen Gefälles , welcher den

Vorrat nicht pfleglich behandelt , ist strafbar und hat vtc
sofortige Enteignung zu gewärligcn.

Ausnahmen
Die KriegZ-Nohstoff .Ableilnng des Königlich Preußi¬

schen Kriegsministerinnis ist berechtigt , Ausnahmen von den
Anordnungen dieser Bekanntmachung zu gestatten . An¬
träge sind an das Lederzuweisungsamt Berlin W y, Buda-
pester Straße 5, zu richten. Die Eutschetduilg erfolgt

Jnkrafttreter»
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917

in Kraft . Gleichzeitig werden die Bestinimungen der Be¬
kanntmachung Nr . L. 111/11. 10. K. -Ji . 21., betreffend
Beschlagnahine , Behandlung . Verwendung und Meldepflicht
von rohen Kalbfellen , Schaf -, Lamiii - und Ztegenfellen jo-
wie von Leder daraus vom 20. Dezember 191G, soweit
sie sich auf Kalbfelle und Fresserfelle von 10 kg Grün¬
gewicht auswärts beziehen, sonne die Belaimtinachiing Nr.
6b . tl . 111/7 . 16. K . »i.  A . üoftt 81 . Juli 1916, belresfcnd
Beschlagnahme , Behandlung . Verwendung und Meldepflicht
von rohen Häuten und Fällen , außer Krajt gesetzt.

Mainz , den 20. Oktober 1917. 7988

Der Gouverneur der Festung Mainz.
Baus  ck>. Generalleutnant.

Bekanntmachung
Nr . Bst. 200/9. 17. K. R. 21.,

betreffettd Beschlagncrhme trab Veftands«
örhebrrrrg von eisernen Leizkörpern nnd

Zentralheizungskeffeln.
Vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlag¬
nahmevorschriften nach 8 6 *) der Bekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom
.26. April 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 376) nnd jede Zuwider¬
handlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 **) der Bekannt¬
machung über AuSkunftSP flicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 604) bestraft wird . Auch kann der Betrieb
des HandclSgewerbes geniäß der Bekanntmachung zur Fern-
haltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
Sevteniber 1015 (Reichs -Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

Von der Bekattutmachung betroffene Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden betroffen:
1. Alle vorhandenen und neu erzeugten , gebrauchs¬

fähigen , nicht in Hcizungsanlagen eingebauten guß- und
schmiedeeisernen Zentral -Hciz- nnd Kühlkörper aller Art,
insbesondere Radratoren und Radiatorenglieder , Heizöfen
und Rohrrcgister , Heizkörper für Luftheizungen und Luft¬
erhitzer, Flanschenblechrohrc , Heizrohre für höheren Druck,
Nippenelemente , Rippenrohre , Gewächshausheizrohre.

2. Alle vorhandenen und neu erzeugten , gebrauchs¬
fähigen , nicht in Heizungsanlagen eingebauten guß- und
schmiedeeisernen Kessel und Kesselgliedcr für Zentral -Hei-
zungsanlagen.

Rohre , die nur zur Zu - bezm. Ableitung von Dampf,
Wasser oder Kühlflüssigkeir dienen, sowie Verbindungsstücke "
zu Heizkörpern und Kesseln werden von dieser Bekannt¬
machung nicht betroffen.

_ § 2 .
Beschlagnahme,

Die im ß 1 bczeichneten (Segenstände tverden hiermit
beschlagnahmt.

8 5.
Beschlagnahme uns Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenstände n verboten ist und rcckftsgesch östliche Verfügun-

*) Mit Gefängnis ow zu einen, Jahr oder mit Geldstrafe
brs zu 10 000 M wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

L. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-
seiteschafst, beschädigt oder zerstört, veriveiidct, verkauft
oder kauft oder ein anderes Beräußernugs- oder Erwcrbs-
geschäft über ihn abschließt;

2. wer der Verpflichtung, die beschlagnahuitenGegenstände
zu verwahren und vfleglich zu behandeln, zuwider!,andelt;

4. wer den erlasse,reu Ausführuiigebcstimmungen zuividee-handelt.
**) Wer vorsätzlichi>ie Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Bekanntnmchimg verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Gefchäftsbrieke
oder Geschäftsbücher ober die B-rsichlignng oder Untersnchuii'g
dev Betriebseinrichtungen oder Näume verweigert, oder wer
vorsätzlich die vorgeschrtebenen Lagerbücher eiliznrichte» oder zu
fuhren unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
und mir Gelüstrase bis zu 10 000 Mark oder mit oin-r dieser
Strafen bestraft, anch kömien Vorräte , die verschwiegen worden
sind, m, Urteile als den, Staate verfallen erklärt werden, ohne
UMerfckned, ob sie dem Anskmiftspstichttgengehören oder nicht.

Wer salfTfässig die Auskunft, zu der er ans Grund dieser
Bekanntmachungverpflichtet ist, uräit in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständig« Angaben macht, oder wer
fahrlässig die vorgeschriebcneu Lagerbücher einzurichten oder zuKen uirterläßt,ipird natG>stdslraje bis zu dreitausend Mark_ »ft. 7 : -

gen über sic nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Der»
füguilgen stehen Verfügungen gleich, die tut Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen. Trotz
der . Beschlagnahme sind alle Äeränderuugen und Ver».
fügungen zulässig , die mit Zustimmung der Kricgs -Noy-
stofs-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmlnisteri »i
ums . Sekt . El. „Abt . Heizbetrieb ", erfolgen.

S 4.
Ausnahmen von der Beschragnahme.

Die im § 1 bezeichneten beschlagnahnrien Gegenstände
können voi, der Kriegs -Rohstolf -Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsiuinistorium «. Sekt . LI. „ Abt . Heiz»
betrieb ", zur Verwendung sreigegeben tverden. Die Frei»
gabeantrüge sind der Sekt . EL „ Abt . Hcizbetcieb" bet
Kriegs -Rohstosf-Abteilung in Berlin 81VII , Königgrütze»
Str . 28, auf oorgeschriebenem Formular in doppelter Aus¬
fertigung cinzureichen . Frcigabeantragssormulare können
von dieser Stelle bezogen werden.

8 5.
Meldepflicht.

Alle von dieser Bekanntnlachung betroffew >n Gegen,
stände (8 1 ) unterliegen der Meldepflicht

8 6.
Meldspflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1 . alte Personen , die Gegenstände der im § 1 bezeichneke«

Art ini Gewahrsam haben oder gehabt hüben oder auf
Lieferung solcher Gegenstände Anspruch haben,

2.  landwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer,
3 . öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände *),

auch wenn sie schon auf Grund einer Einzelbeschlagnahme
nach Nr . Bst. 1042/1. . 17 K. R. A. gemeldet haben . Vor»
rate , die sich am Stichtage unterwegs befinden , sind nach
ihrem Eintreffen vom Empfänger zu melden.

stkach 8 2 beschlagnahmte Gegenstände , die sich bereits
auf einer Baustelle beftiiden , aber noch nicht fertig ein¬
gebaut sind, sind von dem Lieferanten zu melden , gleich¬
gültig ob die Gegenstände an den Lieferanten schon bezahlt
sind oder nicht. Gegenstände dieser Art sind jedoch bei der
Meldung besonders zu kennzeüchnen.

' 8 7.
SlichtKg, Meldefrist.

Maßgebend für die Meldungen ist der bei Beginn des
Stichtages tatsächlich vorhandene Bestand . Stichtag für
die erste Meldung ist der 1. November 1817; die hierauf
bezüglicher, Meldungen müssen spätestens bis 15. November
1917 (Meldetermin ) erstattet sein.

Weitere Meldungen kann die KriegS -Rohstosf-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sekt . EL
„Abt . Heizbetricb ". verlangen.

8 8.
Art der Meldung.

Die Meldungen müssen, getrennt für Heizkörper und
Kessel, aus den vorgeschriebenen amtlichen Meldescheinen,
die bei der Sekt . EI. „Abt . Heizbetrieb " der Kricgs -Rohstoff-
Abteilnng des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
erhältlich find, erfolgen . Die Anforderung hat auf einer
Postkarte zu erfolgen , welche mn deutlicher Unterschrift
und genauer Adresse zu versehen ist. Die Meldescheine
dürfen zu anderen Mitteilungen als zur Beantwortung der
darin gestellten Fragen nicht benutzt tverden. Bon den
erstatteten Meldungen ist eine Abschrift (Durchschlag ) von
dein Meldenden zurnckzubehalten und ailfzubeivahren . Die
Meldungen sind lückenlos ausgefüllt und postfrei gemacht
an die Sekt . LI. „ Abt. Heizbetrieb " der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
in Berlin SW 1.1, Königgrätzer Str . 28 , einzureichen.

8 9/
Lagerbuch, Ausknüftsertvilung.

Jeder Meldepflichtige Hot ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Aenderung in dön Borratsmengen und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der Melde¬
pflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht
ein besonderes Lagerbüch nicht eiugerichtei zu werden . Be¬
auftragten der Militär - oder Pvlizerbehörden ist die Prüfung
des Lagerbuchs sowie die Besichtigung der Betriebsein¬
richtungen und der Räume zu gestatten , in denen meloe-
pslichtige Gegeustäilde erzeugt , gelagert oder seilgehalte«
werden oder zu vermuten sind.

§ 10.
Anfragen.

Alle Anfragen , die diese ' Bekanntmachung betreffen,
sind an die Kricgs -Nvhstofs-Äbteituiig des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums . Sekt . LI . „Abt . Heizbetrieb ' in
Berlin SW  11, Königgcätzcr Str . 28, zu richten. Der Kops
des Schreibens ist mit der Aufschrift : „ Betr . Heizbetrieb"
zu versehen.

8 U.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung trftt mit Beginn deS 20. Oktober
1917 ui Kraft.

Die Einzelverfügungen Nr. Bst . 1042/1. 17 K. R. Ä .,
betreffend Beschlagnahme von eisernen Heizkörpern treten
gleichzeitig außer Kraft.

*) Demgemäß erstreckt sich die Bekaniitmachung anch auf
kirchliche, stisttsche, kommunale, im Eigentum bes meichs od-er
leines Äundcsslaates stehende Gegeustäiidd der im 8 1 genmuiten
fitct.
Mainz , de» 20. Oktober 1917. , . 7986

Der IHonverttcur der Fcstr»»g Mainz
Banich.  Generalleutnant.

Aintlicke Bekiiiintui«chtt„».
Verzeichnis der in der Zeit vom ll . bis eiiischlicßlick

0). Lktober 0U7 bei der KouGlichen Poli^ i-Direktion anae-
meldeten Atindiacheii:

Ge'fniiden : 1 Damen-Remiischinii, 1 Tula-tlrmband mit
Danreiiubr, t goldene Brosche mit Peill»utteiu>agc. 1 schwarze
Lmiilliandtasche mit Jiibalr. Overiigtiis utw-, 2 Danieiigürtel,
1 silberne Tamenulir im Lederarmtzaiid, 1graül ei heuer Kragen-
schoner, 1 Muiikalienheit, ba,eS Papiergeld. 1 büimcr gloldcner
Kinderring, l silbernes Hulskettcheni„jt Anbanacr. 1 schwarze
Lcdertasche mit Lebensmittel,,. ,

Zugelaufen:  2 Hunde. ss®
Sönigliche Palizst -Direkiio» Wiesbaden.

»
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8ur flufftlörung!
Vom Magistrat sind mir ausschließlich die Lieferungen an die hiesigen Bäckereien sowie die besonderen Zu¬

weisungen des städt. Kohlenamts übertragen worden.

)nsolge-effen scheide ich für dar feste Nundensystem vollständig aus.
Bestes Irockensŝ olz von bekannter Güte und zwar Suchen-, Eichen- und Mefernscheitholz, getrennt

nach Lorten, liefere ich nach wie vor in jeder Menge frei Keller.

vismarckring -2 Ludwig Jung vismarckring 32
Bürozeit nur von 9—12 Uhr.

799<?

königliche Schauspiele.
Dienstag , den 23. Oktober, aficniä 7 Uhr . Abonnement C.

Undine.
Romantische Zaubcroper in 4 Sitten nach Fouaue 'S Erzählung frei be>
arbeitet . Musik von Albert Lortztng. Zwischenakts - und Echluhmusik iw
i.  Akt mit Verwertung LoryingTcher Motive zur Oper .Undine" von

Joses Schtar.
Bertalda , Tochter beI Herzogs Heinrich . . Frl . Bommcr
Ritter Hugo von Rtngstette » . Herr Scherer
Lühleborn , ein mSchttgerWasserfürst . . . . Herr Getsse-WInkel
Tobias , ein alter Fischer . Herr Cftct
Martha , sein Weib . Frl . Haas
Unftine, ihre Psiegetochter . » » . . , . Frl . Geyersbach
Pater Hetlmann . . . Herr Eckard

Ordensgeistlicher au « dem Kloster Maria -Gruß
Veit , Hugo's Schildknappe . . . . . . . Herr Haas.
Han «, Kellermeister . ! . Herr Schtihendors

®in  Kanzler beS Herzog» Heinrich , Edle des Reichs . Ritter und Frauen.
Pagen . Jagdgefolge . Knappen . Fischer und Fischerinnen . Landleute . Ge-

spenslige Erscheinung und Wassergeister.
Der ä . AN spielt in einem Fischerdorse , der 2. in der NeichSNaüt im Her¬
zoglichen Schlosse, der 3. und 4. spielen in der Nähe und aus der Burg
Ringsteite ». Im 2. Akte: Reettattv und Arie zu Lortztna 's „Undine " , konipv-
«lert von Ferd . Gumbert , gesungen von Hrn . Ketste -Winkel . Vorkommende
Tänze und Gruppierungen , ausgesührt von den Damen des gesamten

Ballett -Personals . Leitung : Frau KochanowSka.
Musikalische Leitung : Herr Professor Schlar.
Spielleitung : Herr Oüer -Ncqtsseur MebuS.

Ende gegen 10 Uhr.
Mittwoch , 24., abends 7 Uhr , Ab. Sah '- ein Knab ' ein Röslcin stehn.
- Donnerstag , 23., abends B.30 Uhr , Ab . B . : Die Fledermaus . (Im
!.  Akt „Morgenblntter" und »lliadchky-Marsch" von Johann Strauß, ge¬
tanzt von Frl . Hannelore Ziegler vom Grvhhzgl . Hof- und Nattvnatthea-
ter in Mannheim . - Freitag , 2«., abends 7 Uhr , Ab . D .: Zu « ersten
Male : (Uraussühruugs : Bradamantc . — Samstag , 27., abends 7 Uhr , Ab.
(T. : Mona Lisa. — Sonntag , 28., nachm. 2 Uhr , bei aufgeh . Ab.: Auf
Allerhöchsten Befehl : Vorstellung fiir die Kriegsarbeiterschaft : Heimat . —
Zu dieser Borstellung findet kein Kartenverkauf statt . — Abends 6.30 Uhr
bei ausgeh. Ab. : Erstes Gastspiel des Kgl . Kammersängers Herrn Hermann
Jadlowker von der Kgl. Oper in Berlin : Aida . — Dienstag , 30., abdd.
«.30 Uhr bei aufgeh . Ab.: Zweites und letztes Gastspiel des Kgl . Kammcr-
sängers Hrn . Herm . Jadlowker von der Kgl . Oper in Berlin : Carmen.

Kurhaus Wiesbaden . 1
Dienstaar , 83 . Okt. :

Nachmittags 4 Uhr:
Abonnementg -Konzert

Verstärkte Garnisonkapelle.
Leitung : Herr Königl. Ober¬

musikmeister Weber.
1. Dem Mutigen gehört die

Welt, Marsdi Andrg
2. Ouvertüre über „Siavisdie

Melodien Titl
3. Fragmente aus der Oper

„Rigoletto“ Verdi
4. Zwei Lieder a . d. Optte . „Die

lustige Witwe “ * Lehar
a) Vilja, b) Der dumme

Reitersmann.
5. Mondsdiein, Walz, aus „Die

Reise um die Erde in
40 Tagen “ Gilbert

6. Wiegenlied Kunheim
7. Potp . a. „Filmzauber “ Kollo.

Abends 8 Uhr:
AbonnempntK -K .ensr.ert

Verstärkte Garnlsonkapelle.
Leitung : Herr Königl. Ober¬

musikmeister Weber.
1. Ouv. „Räköczy“ Keler-Böla
2. Fant . a. d. Oper „Die Afri¬

kanerin “ Meyerbeer
3. II Suite aus „L’Arlesienne“

Menuett und Tarantelle
4. Zwei Stücke Sdiubert

a) Ständchen (Leise flehen
meine Lieder ),

b) Ungeduld (Ich schnitt es
gern in alle Rinden ein)

5. An der schönen blauen
Donau, Walzer Strauss

6. Patriot , Marsdipotpourri
7. Die türkische Sdiarwache,

Charakterstück Michaelis.

« 6Mi
.. werbenMänner und
Frauen

sowie Schüler u. Schülerinnen
jederzeit angenommen. Aus-
wciskartcn und nähere Aus¬
kunft werden erteilt im Büro
HochsiSttenstrasie4, vormittags
von 9—12 Uhr. (»948

Wiesbadener
Trottoir-Reinig ungs-Inftitut.

Cbafia.
Kirchgasse72. Telefon 6137
Mod. u. größtes Lichtspielhaus

Erstaufführung!
Der gefesselte Sieger.

Schicksale eines Künstlers in
4 Akten.

In der Hauptrolle:

Valtar Fsüander.
Ei» menschlickics Dokument und
ein Charakterbild Pülanders
von höchstem aktuellen Interesse.

Dks Hochzeitsgefchenk.
Suftftiiel in 2 Akte» von
Walter Schmidtbästker

Ein industrielles Hochofenwerk.
Interessant.

Voranzeige.
Mittwoch, den 24. Oktober:

Robert Tchmnann 's
Afrikanische Jagden

(II . Teil)
mit erläuterndem Vortrag
des Erveditionstetinkbmcrs

Carlbnns Nicolai 7978

Xinepdon.
Eaunusstratze r :: Berliner kjof.

Bornebme Lichtspiclc.
Oie r » t «n Schuhe.

Spannendes Detektiv-Schauspiel
in 4 Akten.
Uemtetta

der Roman eines Vergessenen
von Marie Corelli.

-— Künstler -Musik. —

IrSeätlicheSAlleiMNAii,
welches kochen kann, bei hohem
Lohn und gutem Essen sofort
gesucht. l*949

Knavv, Gerichts »!. 1, Pt.

Zu miete» gesucht ein schöner,
lustiger «nicht dunkler!

Min Aui'beivahren
von Gemüse lür den

Winter , in der Nähe der Luther¬
kirche. Angebote mit Preis an
Mayer -LaidlinLCo ., Aierandra-

strabe 2L 17957

Deutscher wehrverem
Ortsgruppe Wiesbaden.

Wir erinnern unsere Mitglieder an den wich¬
tigen Vortrag Sr . Exz . des Generals der In¬
fanterie von Liebert , am Donnerstag » den
25 . Oktober , abends81/*Uhr in der Wartburg.

Der Vorstand. I . A.: Dr. Dornblüth.

Cäcilienverein WiesbadenE.V
Wir bitien unsere inaktiv *u Miisliedor die ihnen

vorbehaltenen Platzkarten bis spätestens Donnerstag , den
25 . Oktober beim Rechner Herrn Apotheker C . Portzeh !,
Rheinstrasse 67 abhobn zu wollen. Auch kann auf Wunsch
Zusendung erfolgen gegen einen Zuschlag von Mk. 0.25.

Neuabonnements werden noch angenommen.
7994 Der Vorstand.

wer ttriegs-Seschadigte
KonflcMtc, ViirogeHilsen und Arbeiter

aller Berufe benötigt, wende sich an die

LerniitielllnBelle für KriegsheMigle
im Arbeitsamt , Dotzheimer Straße 1.

Lin zuverlässiges » braves *950

Mleinmä-chen,
das perfekt kochen kann , sofort bei
gutem Lohn gesucht- Moritzstratze 271.

3eitung;trägerin
bei gutem Lohn sofort  gesucht. B. 159

Wiesbadener Zeitung.

LOilslrM 25
ist die herrschaftlich einge-

riditete 3. Etage v. 8 Kim..
2 Kellern. 3 Dachzimmcrn.
Babeeinricht.. Laustrevve.
Kentraibeiz., ciettr . Licht.
Gas uiw. ver fofort zu
vermieten. Näb. Kontor
Elebrüder Liagemann.3032

Aeltere Hausfrau sucht ein
Ajibl. hll.uMöbl.Zimmer
mit Kochgelegenheit. Dieselbe
möchte sich auch gern im Haush.
betätigen, zur Hiiie der Haus¬
frau. pfleg. Kranke usw. Gebt
gern aufs Land geg. fr . Station.

Off. unter H. 271 an die Ge-
schätisstelle ds. Blattes . (*947

Gebk. Seifcfsoficr
u. Reisetasche vom Kuraast zu
kauten ges. Off. iof. an Siering,
Pension Siegfried.  Bier-
stadier-HLhe. (*951

Der Unterzeichnete als
n berechtigter zugelass.nuimuj Auskäuser ernannt,

kauft von Herrschaften alte

Zch-Me
ob ganze, zerbrochene ad solch:

die in Kauiscku!gefabt sind tauch
HolzbrennstiftelsowieBlitzablei-
tersvttzeii zu hoben Preisen an
Fiir Rein - Plalin . welches der
Kriegsmetall - Aktiengesellschaft
abgeliesert wird , zahle ich
Mt. 7.5V per Gramm . 7544

Ja.  Grosslmt,
Wagen,annstratze27,1 .Stock.

Beränderungshalber ist die

seine Salonprnite
eines Rentners , nebst Zubehör,
zu verkaufen. Anzuieben zw. 11
ul u. 3 u.4 Ubr. Mevrr . An der
Ringkirche 1. 1. Stock. 1*946

-Beschlich.
Auf Grund der 88 39 und 40 der Jagdordnung vom 15. Juli

1907 bat der Bezirksausschuß in seiner Sitzung vom 3. Oktober
1917 beschlossen, die Schonzeit für Rebkälber für den Umsang
des Regierungsbezirks Wiesbaden auf das ganze Jahr auszu-
bebnen. Bezüglich der Rebhühner, Wachteln und schottischen
Moorhütiner soll es bei dem geseslicheu Beginne der Schonzeit
— 1. Dezember — verbleiben.

Wiesbaden, den 4, Oktober 1917. 58s
Der Bezirksausschuß. gez.: Lins.

Residenz- Theater.
Dienstag , den 23. Oktober . Abends 7 Uhr,

Neuheit ! Die bessere Sältte . N -uh-ttl ^
Schwank in 3 Akten von Franz Arnold und Ernst Bach.

Sptelleiinng : Feodor Brithl.
Dr . Heinz Hubert Aendeborn , Badearzt . . . Wilhelm Chandon
Professor Marti » Laurentius , Musi kgelehrter . HanS Flteser
Leopold Rtexlnger . BotschaftSattachee . . . . Otto Kustermann
Christlau Gumprecht, Rittergutsbesitzer . . . OSkar Bugge
Mia , seine Frau . AgneS Hammer
LtSbeth, . Wilma Spohr
Clara, . . Käthe Hansa
Else, . . . J - ssi Hold

feine Töchter aus erster Ehe
Schlesinger , Justizrat . Fritz Kleinke
Linkstedt, Inspektor bet Gumprecht . Gustav Tchencl
Haus Hellmer , Weadeborn 'S Nesse . Erich Müller
Erika , dessen Frau . . . Else Bayer
Frau KommlssioiiSrat Hornstein . . . . . . Cölcst . Andrce Huvart
Seefisch, . . Rudolf Cnno
Franz . . Heinz Kargu«

Diener
Albrich, Koch . . . . . Gustav Frvboese

Ende gegen lll Uhr.
Mittwoch , 24., abends 7 Uhr : Kammerspielabend : Im Bahnwärterhau ».
— Donnerstag , 28. Okt. , abends 7 Uhr : Kammerspielabend : Liebe. -
Freitag , den 2g. Oktober , abends 7 Uhr : Die bessere Hälfte . ^
SamStag , 27. Okt., abends 7 Uhr : Neuheit ! Die beiden Seehunde.

Das

Ztadttsche Kürtotfelamt
befindet sich von Mittwoch , den 24 . ds . Mts.

Zriedrichstrahe911
(Ecke Friedrichstraße - Delaspestraße ).

Wegen des Umzugs ist das Amt am Dienstag,
den 23. d. Mts . von 1 Ahr ab geschloffen.

Wiesbaden , den 22. Oktober 1917.
t997  Der Magistrat.

verkauf von Kartoffeln.
Die Kunden, die sich bei der Firma

Fass , Albrcchtstraße 24
hatten einschreiben lassen, sind an die Firma

Adolf  Harth . Albrechtstratze 36
überschrieben worden. Diese Kunden können also nur in
der zuletzt genannten KartoffelverkaufsstelleKartoffel»
erhalten.

Wiesbaden , den 22. Oktober 1917.
7798 Der Magistrat.

Polizei - Verordnung
betrefseud das Tabakrauchen sugendlicher Personen.

Zwecks Berbütung gesundheitlicher Schädigungen bei
(ichen Personen ivirü auf Grund des 8 137 Abs. 1 des
sctzes über die allgemeine Lanbesverwattung vom 30. d»»
1883 (G.-S. S . 195 in Verbindung mit den 88 6f . 12 und j*
der Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erwoks
benen Landesteilen vou 20. September 1867 (G.-S . S - 15-»
sür den Umfang der Provinz Hessen-Nassau mit Zustimmum
der Provinzialrats verordnet, was folgt:

ß 1. Personen unter 16 Jahren ist es verboten:
1. Tabak. Tabakspsessen, Zigarren , Zigaretten und Z»"

vettenpapier zu kaufen »der sich sonst entgeltlich zu oerfd6aTf £!,•
2. auf Lsseriilichcn Wegen, Plätzen und Anlagen sowie »

öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Räumen a
rauchen. . , si,

§ 2. Es ist verboten, an Personen unter 16 Jahren
im § 1 unter Ziffer 1 bezeichneten Gegenstände zu verkauir"
oder im Gewerbsbetriebe abzugeben.

§ 3. Jeder , unter dessen Gemalt eine noch nicht 16 Ja »»
alte Person steht, die seiner Aussicht untergeben ist und .
seiner Hausgenossenschaftgehört, ist verpflichtet, sie von eti«
Uebertretung des 8 1 abzubalten. ^

8 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordn »"
werden mit Geldstrafe bis zu 60 M,  im Unvermögcnslall “
entsprechender Haft bestraft.

8 5. Diese Verordnung tritt am 15. Oktober 1917 in
Mit diesem Zeitpunkte iverdcn all« anderen, den gleichen GellW
stand betreffenden polizeilichen Vorschriften ausgehoben-

Cassel, den 24. 9. 17.
Der Oberpräsidttsi.
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